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Die These der zweıten Scholastik ber den Ursprung der
politischen Gewalt un die Posıtion Vıtor1i1as
VON SERGCIO RAUL ASTANO UN (‚ LRISTINA ÄNDRFEA SERENI

Einleitung

117 Der mittelbare rsprung politischer Gewalt

Eın Kernelement der scholastıschen Lehre VO rsprung der kırchlichen und
der politıschen Macht tasst Franc1sco de Vıtor1ia 1n den Rom 13 angelehnten
Satz „Utraque nım Eest Deo“.! Im Fall der <ikularen Republık
liegt der rsprung der Gewalt iın der VO (sJott veschaffenen Menschenna-
LUur, ınsotern diese den Menschen das politische Leben durch das natürliche
Sıttengesetz verbindlich macht. Das heißt Zur Erlangung der ırdıschen oll-
kommenheıt ertordert das Naturgesetz den Einbezug des Menschen iın die
politische Gemeunnschaft. DiIe (autarke) polıtische Gemeinschatt 1St einerselts
Gegenstand einer iın der Menschennatur eingewurzelten Tendenz, anderer-
se1Its notwendiger Faktor ZU  F Erreichung des polıtischen Gemeimwohles
als oberstes (weltliches) Z1iel Wenn 1ne politische Gemeiuinschaft also nıcht
ohne Regierung bestehen kann, tolgt: SO w1e€e 1ne besondere Gemeinschaft-
ıchkeıit oder Politizıtät eın Proprium der Natur des Menschen 1St, 1St die
Regierungsmacht ıhrerseıts eın Proprium der polıtischen Gemeunnschaft.?

Hıeraus ergıbt sıch, dass die politische Macht ZUTLC natürlichen Ordnung
gehört un ıhren S 1t 7 1n der polıtischen Gemeinschatt hat Es kommt ıhr
1ne wesentliche unı notwendiıge Funktion Z die aut keiınen Fall mıt der
Erbsünde verbunden 1St In diesem Punkt kommen sowohl die großen katho-
ıschen Scholastiker als auch Protestanten wWwI1€e Grotius un: Althusıius mıt
dem heiligen Thomas übereıin.“ Selinerseılts zeıgt der berüuhmte anglıkanısche
Scholastiker Hooker interne Wiıdersprüche diesem Thema aut.* uch WEl

die Ex1istenz der polıtischen Macht aut dem Naturrecht beruht, yehören
doch die einahe unendlichen Möglichkeıiten der Machtausübung empirisch
veranderlich Je ach Tradıtion, Gemüut, geografischer un: geschichtlicher

Di1e vorliegende Arbeıt wurde Begınn des Jahres 2015 beendet.
Francısco de Vıtoria, De DOLESLALC el concılı 185, hrsg. VO CGet1no, Madrıd 1934
Dieses Thema 1St. V 'ASEANO bereıits ın Interpretacıon del poder 1tor1a

5uarez, Pamplona 2011, 12—-22, 19858 und ın Souverane Staatsgewalt ach der Lehre Hermann
Hellers und potestas superiorem HO  - FECORNHOSCCTES beı 1tor1a un Suarez 1m Vergleich, Archıv
für Rechts- und Soz1alphilosophie 100 (1/2014) 7785 untersucht worden.

Vel Thomas VÜüorNn AÄgqguin, S.th q.926 a.4
Vel Richard Hooker, Of the Laws of Eocclesi1astical Polıty 1, 5—9, hrsg. V MeGrade,

Cambridge 19859 Zur Einftührung ın diese für dıe Interpretation des Denkens Hookers enNnL-
scheidende rage sıehe (Lastano, Defensa de la Politica, Buenos ÄAlres 2003, 124178
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Die These der zweiten Scholastik über den Ursprung der 
politischen Gewalt und die Position Vitorias

Von Sergio Raúl Castaño und Cristina Andrea Sereni 

Einleitung

1.1  Der mittelbare Ursprung politischer Gewalt

Ein Kernelement der scholastischen Lehre vom Ursprung der kirchlichen und 
der politischen Macht fasst Francisco de Vitoria in den an Röm 13 angelehnten 
Satz: „Utraque enim potestas est a Deo“.1 Im Fall der säkularen Republik 
liegt der Ursprung der Gewalt in der von Gott geschaffenen Menschenna-
tur, insofern diese den Menschen das politische Leben durch das natürliche 
Sittengesetz verbindlich macht. Das heißt: Zur Erlangung der irdischen Voll-
kommenheit erfordert das Naturgesetz den Einbezug des Menschen in die 
politische Gemeinschaft. Die (autarke) politische Gemeinschaft ist einerseits 
Gegenstand einer in der Menschennatur eingewurzelten Tendenz, anderer-
seits notwendiger Faktor zur Erreichung des politischen Gemeinwohles 
als oberstes (weltliches) Ziel. Wenn eine politische Gemeinschaft also nicht 
ohne Regierung bestehen kann, folgt: So wie eine besondere Gemeinschaft-
lichkeit oder Politizität ein Proprium der Natur des Menschen ist, so ist die 
Regierungsmacht ihrerseits ein Proprium der politischen Gemeinschaft.2

Hieraus ergibt sich, dass die politische Macht zur natürlichen Ordnung 
gehört und ihren Sitz in der politischen Gemeinschaft hat. Es kommt ihr 
eine wesentliche und notwendige Funktion zu, die auf keinen Fall mit der 
Erbsünde verbunden ist. In diesem Punkt kommen sowohl die großen katho-
lischen Scholastiker als auch Protestanten wie Grotius und Althusius mit 
dem heiligen Thomas überein.3 Seinerseits zeigt der berühmte anglikanische 
Scholastiker Hooker interne Widersprüche zu diesem Thema auf.4 Auch wenn 
die Existenz der politischen Macht auf dem Naturrecht beruht, so gehören 
doch die beinahe unendlichen Möglichkeiten der Machtausübung – empirisch 
veränderlich je nach Tradition, Gemüt, geografischer und geschichtlicher 

Die vorliegende Arbeit wurde zu Beginn des Jahres 2018 beendet.
1 Francisco de Vitoria, De potestate papae et concilii 18, hrsg. von L. A. Getino, Madrid 1934.
2 Dieses Thema ist von S.  R.  Castaño bereits u. a. in Interpretación del poder en Vitoria y 

Suárez, Pamplona 2011, 12–22, 79–88 und in Souveräne Staatsgewalt nach der Lehre Hermann 
Hellers und potestas superiorem non recognoscens bei Vitoria und Suárez im Vergleich, Archiv 
für Rechts- und Sozialphilosophie 100 (1/2014) 77–85 untersucht worden.

3 Vgl. Thomas von Aquin, S.th. I q.96 a.4.
4 Vgl. Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity I, 5–9, hrsg. von A.  S.  McGrade, 

Cambridge 1989. Zur Einführung in diese für die Interpretation des Denkens Hookers ent-
scheidende Frage siehe S.  R.  Castaño, Defensa de la Política, Buenos Aires 2003, 124–128.
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Beschaffenheit, ethnisch-kulturellen Merkmalen, Gemeinschaftswillen
dem posıtıven Recht Und diese der Gemeiinschaft celbst zukommende
Regierungsgewalt wırd LLUT VOo  am eiınem oder einıgen ıhrer Mitglieder ausgeübt.

IDIE zentrale Frage, die sıch dem polıtiıschen un: Juristischen Denken der
Scholastiker hiıer stellt, 1St die tolgende: W1e un auf welchen egen velangt
die Macht diejenıgen, die S1€ ausüuben? iıne der historisch einflussreichsten
Antworten hieraut enthält die SOgENANNTE Übertragungstheorie.

Dize Gewaltübertragung DO  > der Gemeinschaft den Fürsten

Die paradıgmatische Formulierung dieser Übertragungstheorie STAamMMT VO

Robert Bellarmın.°? Er behauptet, (s3ott habe die Macht ‚W ar der (3emeıln-
schaft, nıcht aber ıhren einzelnen Mitgliedern verliehen; sOmı1t habe S1€e
der Volksmenge übergeben das heıifst allen) Diese 1St 1U ıhrerseılts dazu
verpflichtet, S1€e übertragen.“

Francısco Suäire7z 1St die Autnahme un: die klassısche Begründung der
Übertragungsthese verdanken. ID7E politische Macht STamMmMT nach Suärez
nıcht unmıiıttelbar VOoO (Jott S1e wırd ıhrem Träger also nıcht unmıttelbar
zugesprochen. Be1 der Schöpfung des Menschen verleıiht (sJott die Macht
nıcht als 1ne ZU Natur des Menschen diverse, zusätzliıche Eigenschaft,
sondern als 1ne wesentlich ZU Menschen dazugehörende Beschaftenheit.
Da aber der Machtträger nıcht naturrechtlich testgelegt wırd, kommt diese
Aufgabe der Gemeiinschaftt Diese wırd ın ıhrem konkreten Kontext
ebenso die Verfassungstorm w1e€e auch den Träger der jurisdictionıs
bestimmen.’Es I1NUS$S allerdings betont werden, dass die Gemeiunschaft ıhre
e1geNe, ausgeäübte Macht nach treıem Ermessen aut den Herrscher überträgt.*
Tatsache 1St Die Formel „populus ın princıpem transtulıt potestatem”
erscheint unzählıge ale 1 Werk des „Doktor X1M1US

Vel Robert Bellarmin, Vindic1iae DIO lıbroa tert1o De La1C1s, S1Vve secularıbus ILL, VIL,
hrsg. von /. FeDvre, Band VIIL, Parıs 1870

„Secundo nNOLAa, anc DOLESLALEM immedı1ate CSS5C LaMq Ua ın subjecto, ın LOLA multıitu-
1ne: I14. aec ST de Jure dıvyıina. At Jus dıyınum nullı homını partıcuları dedıt anc
DOTLESTLALEM; CI SO dedıt multıtudıinı. Praeterea ublato Jure DOSILLVO, L1 ST maJor ratıo CULTI

multıs aequalıbus 11ULL5 DOtTIUS QUAIT alıus domiınetur Igıtur tOLIUS esi multıtudıinıs
Tert1io0 nNOLaA, anc POLESTLALEM transterrı multıtudıine ın JT1LLILL vel plures eodem Jure NnNatura:
I14. Respublica L1 DOTESL DECIL se1psam anc DOTLESTLALEM; CIZU eneLiLur CA. transterre
ın alıquem LUILLLILL, vel alıquos DallcOS (Robert Bellarmin, De la1ıcıs ILL, VIL, 11}

Vel Ders., Deftfens1o Aiide1 ILL, VILL,
Vel Ders., De leg1bus ILL, 2,; ILL, 4, ILL, 3, Zur Übertragungstheorie beı Suarez vel

(Lastano, La teorla de la traslacıon del poder 5uarez, tradıcıön ruptuUra, Scripta
Mediaevalıa, (2/2015), —1 Ders., ;Traslada el pueblo poder a] vobernante, tal ( OI1
sOstliene la teorla de 5uarez?, ın Studium 7(Suarez perspectiva (Beıträge V
COUJOU, Fastıgg1, Salas, Burlando, ont 2754

FYANCLISCO SUAYVEZ, Detensıo Aiide1 ILL, 1L, 13
10 Vel AYLANO Delgado, „Di1e Zustimmung des Volkes ın der polıtıschen T heorı1e VVıto-

r1a, Las (‚asas un 5uarez”, ın ( runnert und Seelman Hyog.), Di1e Ordnung der Praxıs.
Neue Studıen ZULI spanıschen Spätscholastık, Tübıngen 2001, 171
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Beschaffenheit, ethnisch-kulturellen Merkmalen, Gemeinschaftswillen – 
dem positiven Recht an. Und diese der Gemeinschaft selbst zukommende 
Regierungsgewalt wird nur von einem oder einigen ihrer Mitglieder ausgeübt.

Die zentrale Frage, die sich dem politischen und juristischen Denken der 
Scholastiker hier stellt, ist die folgende: Wie und auf welchen Wegen gelangt 
die Macht an diejenigen, die sie ausüben? Eine der historisch einflussreichsten 
Antworten hierauf enthält die sogenannte Übertragungstheorie.

1.2  Die Gewaltübertragung von der Gemeinschaft an den Fürsten

Die paradigmatische Formulierung dieser Übertragungstheorie stammt von 
Robert Bellarmin.5 Er behauptet, Gott habe die Macht zwar der Gemein-
schaft, nicht aber ihren einzelnen Mitgliedern verliehen; somit habe er sie 
der Volksmenge übergeben (das heißt allen). Diese ist nun ihrerseits dazu 
verpflichtet, sie zu übertragen.6

Francisco Suárez ist die Aufnahme und die klassische Begründung der 
Übertragungsthese zu verdanken. Die politische Macht stammt nach Suárez 
nicht unmittelbar von Gott. Sie wird ihrem Träger also nicht unmittelbar 
zugesprochen. Bei der Schöpfung des Menschen verleiht Gott die Macht 
nicht als eine zur Natur des Menschen diverse, zusätzliche Eigenschaft, 
sondern als eine wesentlich zum Menschen dazugehörende Beschaffenheit. 
Da aber der Machtträger nicht naturrechtlich festgelegt wird, kommt diese 
Aufgabe der Gemeinschaft zu. Diese wird in ihrem konkreten Kontext 
ebenso die Verfassungsform wie auch den Träger der potestas jurisdictionis 
bestimmen.7 Es muss allerdings betont werden, dass die Gemeinschaft ihre 
eigene, ausgeübte Macht nach freiem Ermessen auf den Herrscher überträgt.8 
Tatsache ist: Die Formel „populus in principem transtulit potestatem“9 
erscheint unzählige Male im Werk des „Doktor Eximius“.10

5 Vgl. Robert Bellarmin, Vindiciae pro libro tertio De laicis, sive secularibus (1596) III, VI, 
hrsg. von J. Fèvre, Band VII, Paris 1870.

6 „Secundo nota, hanc potestatem immediate esse tamquam in subjecto, in tota multitu-
dine: nam haec potestas est de jure divino. At jus divinum nulli homini particulari dedit hanc 
potestatem; ergo dedit multitudini. Praeterea sublato jure positivo, non est major ratio cur ex 
multis aequalibus unus potius quam alius dominetur Igitur potestas totius est multitudinis […]. 
Tertio nota, hanc potestatem transferri a multitudine in unum vel plures eodem jure naturae: 
nam Respublica non potest per seipsam exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre 
in aliquem unum, vel aliquos paucos […]“ (Robert Bellarmin, De laicis III, VI, 11).

7 Vgl. Ders., Defensio fidei III, VIII, 1.
8 Vgl. Ders., De legibus III, 2, 3; III, 4, 4; III, 3, 8. Zur Übertragungstheorie bei Suárez vgl. 

S.  R.  Castaño, La teoría de la traslación del poder en Suárez, entre tradición y ruptura, Scripta 
Mediaevalia, 8 (2/2015), 93–114; Ders., ¿Traslada el pueblo su poder al gobernante, tal como 
sostiene la teoría de Suárez?, in Studium 22 (40/2017): Suárez en perspectiva (Beiträge von J. P. 
Coujou, R. Fastiggi, V. M. Salas, G. Burlando, P. Font) 27–54.

9 Francisco Suárez, Defensio fidei III, II, 13.
10 Vgl. Mariano Delgado, „Die Zustimmung des Volkes in der politischen Theorie von Vito-

ria, Las Casas und Suárez“, in F.  Grunnert und K.  Seelman (Hgg.), Die Ordnung der Praxis. 
Neue Studien zur spanischen Spätscholastik, Tübingen 2001, 171.
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Zur yleichen eıt unı ınnerhalb derselben Schule können Ühnliche Aut-
fassungen über den unmıttelbaren rsprung der Macht vorgefunden werden;
1er siınd Cayetano” unı Domingo de Soto!* eMNNeEeNn DIiese Sıchtweise
wurde VOo ÄAutoren der Scholastık des voldenen Zeıitalters weıtgehend
übernommen: anderem VOo Juan de Marıana, “ artolome de Las
Casas, * Fray Ul1$ de Leon, ” Diego de Covarrubias,!® Ul1$ de Molina!’und
Domingo Bänez  15

ber das Werk Vıtor1as welst 1ne Abweichung angesichts dieser VOL-

herrschenden Meınung ınnerhalb der Scholastık auf, dıe aum emerkt
worden 1St Hıer lıegt der Kern der Problematıik, die WIr 1MmM Folgenden
dıiskutieren werden.

Suarez un die Übertragungstheorie. D1Ie Fragestellung anhand
seiner kritischen Auslegung der Posıtion Vıtori1as

In De legibus LLL, tuhrt Franc1ısco Suirez die Erklärung der ONTO-

logıschen un: polıtıschen Grundlagen für dıe Investitur der Träger der
Staatsgewalt AaLULLS Wıe oben dargelegt, 1St se1iner These ach die (3emeıln-
schaft, die dem Fursten ıhre eigene Macht überträgt. Diese hat S1€e celbst VOo

(sJott als Schöpfer der menschlichen Natur empfangen. Da die polıtische
Gemeinschaft sıch als notwendig für das Erreichen der menschlichen oll-
kommenheıt erweıst, annn das Prinzıp tormuliert werden, dass die Natur
des Menschen polıtisch 1St Von einem metaphysischen Ausgangspunkt
ALULLS betrachtet, esteht dıe Staatsgewalt iın einer Eigenschaft in eiıgenem
Sınne) der polıtischen Gemeinschatt, sowelt dieses Proprium unbedingt
ALLS dem Wesen der SOCLetas berfecta entspringt. Deswegen unı weıl S1€e
der Gemeinschaft als solcher erteılt, urteılt Suäarez, 1St (Jott der mıiıttelbare
rsprung der Gewalt. Hıeraus tolgt, dass (Jott Quelle un: Fundament der
Verpflichtung ZUuU Gehorsam vegenüber dem (sesetz bleibt. Diesbezüglich
tührt der „Doktor x1im1us“ vier Argumente Aa die den zrundsätzliıch
yöttlichen rsprung der polıtischen Pflichten unterstutzen. Es veht
die Darlegung VOo vier Aactı der Staatsgewalt, die besonders die Todesstrafe

Vel se1ine These ın Thomas Cajetan, Apologıa de OmMparata auctoritate apae el concılıı 1,
450, hrsg. von /. Pollet, Rom 1956

12 Vel Domingo de Soto, De LUustit1a el iure 1 4, 1, hrsg. V (LAYYO und (zonzalez
Ordonez, Madrıd 1968

12 Vel. Jnan de Marıanda, De ICOC el reX1s instiıtutione VIL, VILL, Neudruck der Ausgabe V
1599, Aalen 1969

14 Vel Bartolome de LAS (L ASdaS, De reg1a DOTLESTALE, notabıle 1L, 1 hrsg. V Perend
Madrıd 1969

19 Vel FYay 1415 de LeonNn, De leg1bus 1, 32, hrsg. V Perenad, Madrıd 1963
16 Vel 1e70 de Covarrubias, Practicarum Quaestionum 1, 1, D, Lyon 15585
1/ Vel 14415 de Molina, De LUustit1a el iure 1L, 23, 26, Venedig 1611
13 Vel Domingo DBAneZ, De iure el LUustit1a dec1isiones 62, 1 Salamanca 1594
19 Das Werk wurde 16811 veröftentlicht:; WIr benutzen dıe Ausgabe V Perend u De

leg1bus, Madrıd —1
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Die zweite Scholastik über den Ursprung der politischen Gewalt

Zur gleichen Zeit und innerhalb derselben Schule können ähnliche Auf-
fassungen über den unmittelbaren Ursprung der Macht vorgefunden werden; 
hier sind Cayetano11 und Domingo de Soto12 zu nennen. Diese Sichtweise 
wurde von Autoren der Scholastik des goldenen Zeitalters weitgehend 
übernommen: so unter anderem von Juan de Mariana,13 Bartolomé de Las 
Casas,14 Fray Luis de León,15 Diego de Covarrubias,16 Luis de Molina17und 
Domingo Báñez.18

Aber das Werk Vitorias weist eine Abweichung angesichts dieser vor-
herrschenden Meinung innerhalb der Scholastik auf, die kaum bemerkt 
worden ist. Hier liegt der Kern der Problematik, die wir im Folgenden 
diskutieren werden.

2.  Suárez und die Übertragungstheorie. Die Fragestellung anhand  
seiner kritischen Auslegung der Position Vitorias

In De legibus III, III19 führt Francisco Suárez die Erklärung der onto-
logischen und politischen Grundlagen für die Investitur der Träger der 
Staatsgewalt aus. Wie oben dargelegt, ist es seiner These nach die Gemein-
schaft, die dem Fürsten ihre eigene Macht überträgt. Diese hat sie selbst von 
Gott als Schöpfer der menschlichen Natur empfangen. Da die politische 
Gemeinschaft sich als notwendig für das Erreichen der menschlichen Voll-
kommenheit erweist, kann das Prinzip formuliert werden, dass die Natur 
des Menschen politisch ist. Von einem metaphysischen Ausgangspunkt 
aus betrachtet, besteht die Staatsgewalt in einer Eigenschaft (in eigenem 
Sinne) der politischen Gemeinschaft, soweit dieses Proprium unbedingt 
aus dem Wesen der societas perfecta entspringt. Deswegen und weil er sie 
der Gemeinschaft als solcher erteilt, urteilt Suárez, ist Gott der mittelbare 
Ursprung der Gewalt. Hieraus folgt, dass Gott Quelle und Fundament der 
Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz bleibt. Diesbezüglich 
führt der „Doktor Eximius“ vier Argumente an, die den grundsätzlich 
göttlichen Ursprung der politischen Pflichten unterstützen. Es geht um 
die Darlegung von vier acti der Staatsgewalt, die besonders die Todesstrafe 

11 Vgl. seine These in Thomas Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papae et concilii I, 
450, hrsg. von J. Pollet, Rom 1936.

12 Vgl. Domingo de Soto, De iustitia et iure IV, 4, 1, hrsg. von V.  Carro und M.  González 
Ordóñez, Madrid 1968.

13 Vgl. Juan de Mariana, De rege et regis institutione VI, VIII, Neudruck der Ausgabe von 
1599, Aalen 1969.

14 Vgl. Bartolomé de Las Casas, De regia potestate, notabile II, IV, hrsg. von L.  Pereña u. a., 
Madrid 1969.

15 Vgl. Fray Luis de León, De legibus I, 32, hrsg. von L.  Pereña, Madrid 1963.
16 Vgl. Diego de Covarrubias, Practicarum Quaestionum I, 1, 5, Lyon 1558.
17 Vgl. Luis de Molina, De iustitia et iure II, 23, 26, Venedig 1611.
18 Vgl. Domingo Báñez, De iure et iustitia decisiones 62, IV, Salamanca 1594.
19 Das Werk wurde 1611 veröffentlicht; wir benutzen die Ausgabe von L.  Pereña u. a., De 

legibus, Madrid 1975–1981.
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betreffen. Diese können den ITrägern der Staatsgewalt erlaubt werden, da
deren Macht aut (Jottes Wıllen basılert.

Bıs diesem Punkt siınd die Prinzıpien der Scholastık hınsıchtlich
des Wertes der Staatsgewalt als Werk (sottes un: der Befugnis der Träger
polıtischer Macht als Stellvertreter (sottes die Suäirez vollständig auf-
nımmt präzıse un klar (certum Pt clarum). Irotz dieser FEiniıgung mıt
der scholastıschen Kernposition meınt der „Doktor x1im1ıus“ jedoch, dass

einer Erklärung iın ezug aut die Art, iın der die Macht VOoO (s3ott aut die
Gemeinschatt übergeht, bedart. Suare7z macht sorgfältig daraut autmerk-
5Sd. dass die yöttliche Erteilung der Macht die Gemeininschatt mıt der
Schöpfung der Natur and 1in and geht. Anders ausgedrückt bedartf (Jottes
Machterteilung den einzelnen Träger keıiıner esonderen Schenkung.
Es handelt sıch ar iıne ontologıische Notwendigkeıt, eın unbedingtes
Ergebnıis der Kreatürlichkeit der menschlichen Natur. Im Gegensatz dazu
ertordert die Ermächtigung des Papstes 1ne besondere Einrichtung Gottes,
die die Zustimmung der WÄihler der Kardınäle)vAr Wihrend die
polıtische Macht über die Zustimmung der Gemeiinschaftt ZU Fursten
velangt, ekommt der apst ce1ne dırekt VOoO (Jott Wıe WIr cehen
werden, schreıibt Suärez dem elster VOo Salamanca (Vıtorı1a) diese Art VOo

dırekter, vöttlicher Machtverleihung auch 1 Fall des Fursten Z obwohl
S1€e eigentlich LUr der Papsternennung zukommt.

Vıtor1a wırd VO Suäirez den Autoren gezählt, die die „allgemeıine“
Meınung vertretien, dass dıe legıtıme königliche Staatsgewalt mehr oder
wenıger unmıttelbar VOo Volke beziehungsweise der Gemeuinschaft ausgeht.
Der Grund dafür, dass dem Träger jedwede iın der Gemeiuinschaft ausgeübte
Gewalt durch die Zustimmung (exX CONSENSU) des Volkes zugesprochen WCI -

den INUSS, 1St, dass diese potestas VOo Natur ALLS iın der Gemeininschatt lıegt.
Deshalb 1St auch dieselbe Gemeinschaft, die ıhre Gewalt e1inem Fursten
oder einem Kollegi1um übertragen annn  20 Nıchtsdestoweniger wendet Sl  4-
1C7Z ein, dass Vıtor1a die unmıttelbare Verleihung der Macht VOoO (s3ott ALLS

befürwortet, wobel diese Machtverleihung die WYahl un: SOmı1t Zustimmung
des VolkesZ1 laut Suirez veschehe dies aufgrund des Wortes der
heiligen Schritt „PCI regnant” (Spr 8,15)

Obwohl diese VOo Suärez dem eister VOoO Salamanca zugerechnete Stel-
lungnahme weder die posıtive Natur des Tıtels des Trägers och b  Jjene der
orm der Herrschaft ablehnt, csteht Suirez dieser Posıition Dies
begründet damıt, dass die Gemeinschaft erstens nıcht LUr einer einz1gen
orm der Regierung verpflichtet 1St, S1€e aber zweıtens die Macht einzelne
Personen übertragen dart. In der Tat z1elt der Einwand des „Doctor x1imıus“

A0} Hıer findet I1a  - eınen bedeutenden Unterschied iınnerhalb der (sruppe V Autoriıtäten,
dıe dıe Übertragung der Macht befürworten besonders zwıschen Suarez und Bellarmın
da der eiıne nıcht notwendige, der 7zweıte dagegen eıne notwendige Machtübertragung
vonselten der enge (multitudo) behauptet (sıehe ÄAnm Robert Bellarmin, De laıcıs ILL, VYI)
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betreffen. Diese können den Trägern der Staatsgewalt erlaubt werden, da 
deren Macht auf Gottes Willen basiert.

Bis zu diesem Punkt sind die Prinzipien der Scholastik hinsichtlich 
des Wertes der Staatsgewalt als Werk Gottes und der Befugnis der Träger 
politischer Macht als Stellvertreter Gottes – die Suárez vollständig auf-
nimmt – präzise und klar (certum et clarum). Trotz dieser Einigung mit 
der scholastischen Kernposition meint der „Doktor Eximius“ jedoch, dass 
es einer Erklärung in Bezug auf die Art, in der die Macht von Gott auf die 
Gemeinschaft übergeht, bedarf. Suárez macht sorgfältig darauf aufmerk-
sam, dass die göttliche Erteilung der Macht an die Gemeinschaft mit der 
Schöpfung der Natur Hand in Hand geht. Anders ausgedrückt bedarf Gottes 
Machterteilung an den einzelnen Träger keiner besonderen Schenkung. 
Es handelt sich gar um eine ontologische Notwendigkeit, ein unbedingtes 
Ergebnis der Kreatürlichkeit der menschlichen Natur. Im Gegensatz dazu 
erfordert die Ermächtigung des Papstes eine besondere Einrichtung Gottes, 
die die Zustimmung der Wähler (der Kardinäle) voraussetzt. Während die 
politische Macht über die Zustimmung der Gemeinschaft zum Fürsten 
gelangt, bekommt der Papst seine potestas direkt von Gott. Wie wir sehen 
werden, schreibt Suárez dem Meister von Salamanca (Vitoria) diese Art von 
direkter, göttlicher Machtverleihung auch im Fall des Fürsten zu, obwohl 
sie eigentlich nur der Papsternennung zukommt.

Vitoria wird von Suárez zu den Autoren gezählt, die die „allgemeine“ 
Meinung vertreten, dass die legitime königliche Staatsgewalt mehr oder  
weniger unmittelbar vom Volke beziehungsweise der Gemeinschaft ausgeht. 
Der Grund dafür, dass dem Träger jedwede in der Gemeinschaft ausgeübte 
Gewalt durch die Zustimmung (ex consensu) des Volkes zugesprochen wer-
den muss, ist, dass diese potestas von Natur aus in der Gemeinschaft liegt. 
Deshalb ist es auch dieselbe Gemeinschaft, die ihre Gewalt einem Fürsten 
oder einem Kollegium übertragen kann.20 Nichtsdestoweniger wendet Suá-
rez ein, dass Vitoria die unmittelbare Verleihung der Macht von Gott aus 
befürwortet, wobei diese Machtverleihung die Wahl und somit Zustimmung 
des Volkes voraussetzt – laut Suárez geschehe dies aufgrund des Wortes der 
heiligen Schrift „per me reges regnant“ (Spr 8,15).

Obwohl diese von Suárez dem Meister von Salamanca zugerechnete Stel-
lungnahme weder die positive Natur des Titels des Trägers noch jene der 
Form der Herrschaft ablehnt, steht Suárez dieser Position entgegen. Dies 
begründet er damit, dass die Gemeinschaft erstens nicht nur einer einzigen 
Form der Regierung verpflichtet ist, sie aber zweitens die Macht an einzelne 
Personen übertragen darf. In der Tat zielt der Einwand des „Doctor Eximius“ 

20 Hier findet man einen bedeutenden Unterschied innerhalb der Gruppe von Autoritäten, 
die die Übertragung der Macht befürworten – besonders zwischen Suárez und Bellarmin –, 
da der erste eine nicht notwendige, der zweite dagegen eine notwendige Machtübertragung 
vonseiten der Menge (multitudo) behauptet (siehe Anm. 5: Robert Bellarmin, De laicis III, VI).
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ınsotern aut die ırekte yöttliche Verleihung der Gewalt, als diese Art VOoO

collatıo den unmıttelbaren gemeılnschaftlichen rsprung der Staatsgewalt
un: besonders die entsprechende treıe Übertragung durch das olk nıcht
anerkennt.

TIrotzdem I1US5S iınsbesondere der Interpretation Suarez’ ın dem Sinne
wıdersprochen werden, als die vıiıtori1anısche politische Philosophie aut dem
arıstotelischen Prinzıp gegründet 1St, demzufolge dıe potestas beı der SOCiLetas
berfecta lıegt. Anhand dieses Prinzıps annn Vıtor1a eben den Unterschied
zwıschen dem rsprung der kırchlichen un! der polıtischen Gewalt her-
vorheben, WEl die ırekte collatıo der Autorı1ität VOoO (Jott den apst,
die LUr 1 Falle der kırchlichen Gewalt zutrıfft, behandelt (sıehe 4.2.2) Da
die Auslegung des problematischen Urteils be1 Vıtor1a 1ne befriedigen-
dere Lösung erlaubt, annn Suäarez’ Stellungnahme bezüglıch der CeNANNTEN
Posıtion Vıtorli1as durchaus angefragt werden. IDIE polemische Erwähnung
Suäarez’ bleibt aber zweıtellos VOoO orofßer Bedeutung. S1e stellt 1ne wıch-
tige Anerkennung der Abweıchung Vıtor1as hinsıchtlich der ınnerhalb der
zeıtgenössıschen Scholastık praktıisch einstımmıgen Übertragungstheorie
dar schliefßlich STAaM MT S1€e VOo nıemand geringeren als dem „Doctor Fx1-
m1us“ selbst.

Kkommen WwWIr 1U ZU Problem des unmıttelbaren Ursprungs der Staats-
vewalt bel Francısco de Vıtor1a anhand se1ner eigenen Texte.

D1Ie Stellungnahme Vıtor1as in De dpotestate c1v1lı

37 Einleitung: Die rage
In ezug aut die rage des Ursprungs der poliıtischen Gewalt 1St hervorzu-
heben, dass die Übertragungstheorie bıs ZU Beginn des 20 Jahrhunderts
die herrschende Meınung iınnerhalb der Scholastık Wa  a Abgesehen VO

Einwänden einıger Autoren des 19 Jahrhunderts, denen rat Gabriel
de Labroue de Vareıilles-Sommieres*! unı Lu1g1 Taparellı““ CMNNEN sind,
wurde b  Jjene These systematısch erst VOo Theodor eyer un: Louls Bıllot
900 SOWI1e 907 aut scholastıschem Felde iın rage vestellt.“

Unsere These lautet w1e tolgt: Francısco de Vıtor1ia vertrıtt sowohl inner-
halb der zeıtgenössıschen Scholastık als auch 1 Vergleich mıt der spateren
arıstotelıischen Schule 1ne singuläre Posıtion iın der rage ach der ber-
Lragung der polıtischen Gewalt.

Vel de Labroue de Vareilles-Sommieres, Les PrincıIpes tondamentaux du droit, Parıs
185859

D Vel Taparellt, 5age10 teoret1co dı dırıtto naturale (span. Übersetzung: Ensayo 20F1C0
de derecho natural apoyado los hechos, übers. von /. YLLY LAaYd, Madrıd

z Vel eyer, Instiıtutiones JUrIS naturalıs, SCLL Philosophiae Moralıs UnLversae secundum
princıpla Thomae Aquıinatıs, Freiburg Br., 1900:; Billot, Tractatus De Eccles1a Chriustı,
S1ve CONtINUALLO theolog1ae de Verbao Incarnato, Rom
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insofern auf die direkte göttliche Verleihung der Gewalt, als diese Art von 
collatio den unmittelbaren gemeinschaftlichen Ursprung der Staatsgewalt 
und besonders die entsprechende freie Übertragung durch das Volk nicht 
anerkennt.

Trotzdem muss insbesondere der Interpretation Suárez’ in dem Sinne 
widersprochen werden, als die vitorianische politische Philosophie auf dem 
aristotelischen Prinzip gegründet ist, demzufolge die potestas bei der societas 
perfecta liegt. Anhand dieses Prinzips kann Vitoria eben den Unterschied 
zwischen dem Ursprung der kirchlichen und der politischen Gewalt her-
vorheben, wenn er die direkte collatio der Autorität von Gott an den Papst, 
die nur im Falle der kirchlichen Gewalt zutrifft, behandelt (siehe 4.2.2). Da 
die Auslegung des problematischen Urteils bei Vitoria eine befriedigen-
dere Lösung erlaubt, kann Suárez’ Stellungnahme bezüglich der genannten 
Position Vitorias durchaus angefragt werden. Die polemische Erwähnung 
Suárez’ bleibt aber zweifellos von großer Bedeutung. Sie stellt eine wich-
tige Anerkennung der Abweichung Vitorias hinsichtlich der innerhalb der 
zeitgenössischen Scholastik praktisch einstimmigen Übertragungstheorie 
dar – schließlich stammt sie von niemand geringeren als dem „Doctor Exi-
mius“ selbst.

Kommen wir nun zum Problem des unmittelbaren Ursprungs der Staats-
gewalt bei Francisco de Vitoria anhand seiner eigenen Texte.

3.  Die Stellungnahme Vitorias in De potestate civili

3.1  Einleitung: Die Frage 

In Bezug auf die Frage des Ursprungs der politischen Gewalt ist hervorzu-
heben, dass die Übertragungstheorie bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
die herrschende Meinung innerhalb der Scholastik war. Abgesehen von 
Einwänden einiger Autoren des 19. Jahrhunderts, unter denen Graf Gabriel 
de Labroue de Vareilles-Sommières21 und Luigi Taparelli22 zu nennen sind, 
wurde jene These systematisch erst von Theodor Meyer und Louis Billot 
1900 sowie 1907 auf scholastischem Felde in Frage gestellt.23

Unsere These lautet wie folgt: Francisco de Vitoria vertritt sowohl inner-
halb der zeitgenössischen Scholastik als auch im Vergleich mit der späteren 
aristotelischen Schule eine singuläre Position in der Frage nach der Über-
tragung der politischen Gewalt.

21 Vgl. G.  de Labroue de Vareilles-Sommières, Les principes fondamentaux du droit, Paris 
1889.

22 Vgl. L.  Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale (span. Übersetzung: Ensayo teórico 
de derecho natural apoyado en los hechos, übers. von J.  Ortí y Lara, Madrid 1884).

23 Vgl. Th.  Meyer, Institutiones juris naturalis, seu Philosophiae Moralis Universae secundum 
principia S. Thomae Aquinatis, Freiburg i. Br., 1900; L.  Billot, Tractatus De Ecclesia Christi, 
sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, Rom 21909.
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Vıtor1a hınterlielß nıcht zahlreiche Werke W1€e manch anderer
den zeıtgenössıschen Theologen, Philosophen unı Jurısten der spanıschen
Spätscholastık (So ZU Beispiel Bellarmın un! Suarez). Seine wichtigsten
Werke ZU  — Erforschung der Staatsgewalt siınd die Relect1i0 De potestate cıyalı
unı die Kommentare ZU  — Summaq T’heologiae 11-1lae des heiliıgen Thomas
VOo Aquıin. Zudem vertasste auch andere Relectiones, w1e€e De Potestate
ecclesiastica un! De inNdis. Es I3NUSS berücksichtigt werden, dass die Vor-
lesung über die polıitische Gewalt WEe1 hervorragende Bedingungen für
die Behandlung UuMNLSCIEL rage ertullt. Es handelt sıch einerselts keiıne
theoretische Stellungnahme, deren Struktur un! Entwicklung VOoO Kom-
mentftar eines anderen Autors abhängt; un: andererselts 1St eın Werk, das
spezıell dem Thema der Staatsgewalt vewıdmet 1St

37 Locus quaestion1s 27N Weoerk Viıtorias

Vıtor1a behauptet 1 Zusammenhang mıt der Bestimmung des Ursprungs
der Staatsgewalt 1 Fall der Monarchie, dass die Gemeininschatt nıcht ıhre
Gewalt dem König überträgt, sondern dass S1€e ıhre eigene Autorı1ität den
Fursten weıtergıbt: 35  O Potestatem, sed propriam Authorı:tatem iın

CC Ltranstert
Autoren, die sıch mıt dieser rage beschäftigen, sind DPeter Tischleder,

Carlo CG1acon un: Josef Soder. Der Satz erhält vemäals der VOoO diesen Auto-
TE  - rezıplerten Lectzo einen anderen Sinn. So 1STt 35  O Alıam POLESLALCM,
sed propriam authoritatem iın transtert“ (Hervorhebung

5.) vemeınt. IDIE Geltung der iın UuNsSeTIeTr Forschung aufgenommenen
Lectzo allerdings 1ST durch die letzte Textausgabe Vıtor1las bestätigt worden.?>

Wıe sollte INa  - Vıtor1as tormelle Bestimmung ın De Potestate C10111 S,
welche die Übertragung der Staatsgewalt (hDotestas) VOo olk ALLS abweist,
verstehen? Versuchen wIr, den Satz des Meilsters VOo Salamanca iın sıch
celbst (formaliter) ınnerhalb csel1nes onkreten Kontextes untersuchen.

Im un Abschnitt verteidigt Vıtor1a das naturrechtliche beziehungs-
welse yöttliche Wesen der königlichen Gewalt. Damals leugneten manche
Autoren den vöttliıchen rsprung der Autorı1ität der Fursten (reges, duces,
princıpes), deren Macht S1€ für tyrannısch, also ıllegıtım, hielten: Alleın die

24 FYANCISCO de Vitori1d, De DOTLESTLALE cıvalı (das Werk wurde 1528 ausgearbeıtet; WIr benut-
ZCI1 dıe Ausgabe der Werke Vıtorlas V ( etino0, Madrıd „[g ]uamvıs enım reX|
Republica constiıtuatur (creat LLAILLYLLC Respublica regem) NOn DOLESLALEM sed propriam AUEHO-
yYıtatem ın transtert, LICC SUNL ua€e POLESLALCS, UI1Lla reg1a, altera communıtatıs. tque iıdeo
SICUT POTLESLALEM Reipublicae Deo el Jure naturalı constitutam CSSC dicımus, ıdem DIOISUS de
reg1a DOTESTLALE dicamus LECCSSC ST Errare CI O videntur authores concedente. Re1ipublı-
C AC PDOTLESLALEM CS5SC de Jure dıyına, 1L1O. regı1am potestatem” (Hervorhebung

5
25 Dazu f/esu4s Cordero Pando, Relectio De POLESLALC civalı. Estudios csobre filosotia politica,

Madrıd, 2008, 34 „Respublica enım ın LL POLESLALEM, sed propriam auctoritatem S-
tert  CC Z diesem für dıe Interpretation der Lehre Vıtorlilas entscheıiıdenden Text vel auch 47
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Vitoria hinterließ nicht so zahlreiche Werke wie manch anderer unter 
den zeitgenössischen Theologen, Philosophen und Juristen der spanischen 
Spätscholastik (so zum Beispiel Bellarmin und Suárez). Seine wichtigsten 
Werke zur Erforschung der Staatsgewalt sind die Relectio De potestate civili 
und die Kommentare zur Summa Theologiae II-IIae des heiligen Thomas 
von Aquin. Zudem verfasste er auch andere Relectiones, wie De potestate 
ecclesiastica und De indis. Es muss berücksichtigt werden, dass die Vor-
lesung über die politische Gewalt zwei hervorragende Bedingungen für 
die Behandlung unserer Frage erfüllt. Es handelt sich einerseits um keine 
theoretische Stellungnahme, deren Struktur und Entwicklung vom Kom-
mentar eines anderen Autors abhängt; und andererseits ist es ein Werk, das 
speziell dem Thema der Staatsgewalt gewidmet ist.

3.2 Locus quaestionis im Werk Vitorias 

Vitoria behauptet im Zusammenhang mit der Bestimmung des Ursprungs 
der Staatsgewalt im Fall der Monarchie, dass die Gemeinschaft nicht ihre 
Gewalt dem König überträgt, sondern dass sie ihre eigene Autorität an den 
Fürsten weitergibt: „non potestatem, sed propriam authoritatem in regem 
transfert“24.

Autoren, die sich mit dieser Frage beschäftigen, sind Peter Tischleder, 
Carlo Giacon und Josef Soder. Der Satz erhält gemäß der von diesen Auto-
ren rezipierten Lectio einen anderen Sinn. So ist „non aliam potestatem, 
sed propriam authoritatem in regem transfert“ (Hervorhebung S. R. C. / 
C. A. S.) gemeint. Die Geltung der in unserer Forschung aufgenommenen 
Lectio allerdings ist durch die letzte Textausgabe Vitorias bestätigt worden.25

Wie sollte man Vitorias formelle Bestimmung in De potestate civili 8, 
welche die Übertragung der Staatsgewalt (potestas) vom Volk aus abweist, 
verstehen? Versuchen wir, den Satz des Meisters von Salamanca in sich 
selbst (formaliter) innerhalb seines konkreten Kontextes zu untersuchen.

Im 7. und 8. Abschnitt verteidigt Vitoria das naturrechtliche beziehungs-
weise göttliche Wesen der königlichen Gewalt. Damals leugneten manche 
Autoren den göttlichen Ursprung der Autorität der Fürsten (reges, duces, 
principes), deren Macht sie für tyrannisch, also illegitim, hielten: Allein die 

24 Francisco de Vitoria, De potestate civili 8 (das Werk wurde 1528 ausgearbeitet; wir benut-
zen die Ausgabe der Werke Vitorias von L.  A.  Getino, Madrid 1934): „[q]uamvis enim [rex] a 
Republica constituatur (creat namque Respublica regem) non potestatem sed propriam autho-
ritatem in regem transfert, nec sunt duae potestates, una regia, altera communitatis. Atque ideo 
sicut potestatem Reipublicae a Deo et jure naturali constitutam esse dicimus, idem prorsus de 
regia potestate dicamus necesse est […]. Errare ergo videntur authores concedentes Reipubli-
cae potestatem esse de jure divino, non autem regiam potestatem“ (Hervorhebung S. R. C. / 
C. A. S.).

25 Dazu Jesús Cordero Pando, Relectio De potestate civili. Estudios sobre su filosofía política, 
Madrid, 2008, 34: „Respublica enim in regem non potestatem, sed propriam auctoritatem trans-
fert“. Zu diesem für die Interpretation der Lehre Vitorias entscheidenden Text vgl. auch 4.2.
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Republiken (respublicae 1mM NSCH Sınn als Regierungsform) betrachteten
S1e hıernach als leg1ıtim. Vıtor1a sıch dieser Meınung Die
Legitimierung ZUT Staatsgewaltausübung dieser Fursten esteht ıhm zufolge
zweıtelsohne darın, dass die polıtıschen Gemeinschaften (reipublicae 1MmM
welten Sınne) den Fursten den Auftrag erteılt haben, die Gewalt Stelle
der Gemeinschatt auszuüben, sodass auch 1m Fall der Monarchien das
Regierungsrecht letztlich yöttlichen Ursprungs 1IST

Aus dem Kontext des Abschnitts heraus entwickelt Vıtor1a b  Jjene Aus-
tührung, die die verschiedenen „Schichten“ der Grundlage der Staatsgewalt
(göttliche, naturrechtliche, POSIt1VE) darstellt un: die den echten Sınn des
paulınıschen Satzes „OMN1S Deo est  C266 erklärt. Es handelt sıch
die VOoO der Scholastık (selbstverständlıch einschliefilich Suäarez)
aufgenommene ontologische un praktische Sequenz, aut deren Grundlage
sowohl das Sein als auch dıe Rechtfertigung der Staatsgewalt als solche
begründet werden (sıehe 1.)

IDIE veg1s 1St tatsäiächlich erster Stelle aut das Naturrecht unı
sOmı1t aut (Jottes Schöpfung der menschlichen Natur zurückzuführen. IDIE
Gemeinschaft als solche 1St die stoffliche Ursache der potestas, ınsofern die
respublica die Pflicht und das Recht hat, sıch celbst ach ıhrem eigenen
Zael, namlıch dem Gemeinwohl, richten.?’ Bevor die posıtıven Normen
erlassen werden, die einem der Gemeinschaftsmitglieder die Investitur
der Regierung zusprechen, o1bt keinen 1mM Voraus bekleideten Träger
der Staatsgewalt. Man kommt also dem Schluss, dass die Gewalt jure
naturalı et Jure diurn0 iın der polıtischen Gemeininschaft celbst
lıegt. Ungeachtet dessen, I1NUS$S die vespublica eın oder mehrere Miıtglieder
mıt ıhrer beauftragen (commendarı), da S1€ als Volksmenge, mul-
ttn.do) nıcht ıhre eigene Macht ausuben (exercert1) annn Im vleichen Sinne
bekräftigt der Vertasser 1n den tolgenden Ausführungen, dass die respublica
den Fursten e1insetzt (constituere) un: dass S1€e LU einen verechten Fursten
mıt der gemeinschaftlichen beauftragen (committere) hat, aut
dass diese verecht ausgeübt un: angewandt werde (ut juste f WHEALUY

potestate).“ Es veht also die der Gemeinschaft, die der Träger
ausubt („potestas, Ü UaC eadem CST, Ü UaC reipublicae“) Das 1St der Grund,
weshalb die vespublica dem König vegenüber nıcht überlegen 1St (3an7z 1
Gegenteıl csteht der König höher als die Gemeinschaftt, sotfern ach se1iner

ZC Das /ıtat heıiflist: „Omnıs anıma potestatıbus sublımıoribus ubdıta S1t. L1 esST enım
1S1 Deo ULaAC SUNTL Deo ördınatae sunt“ (Röm 13,1)

DF „Potestas publıca ST facultas, authorıitas, S1Vve Jus yzubernandı rempubliıcam civiılem“
lautet dıe Definition der polıtıschen (zewalt beı ULLSCICIIN Autor (De DOTLESTLALE cıvalı 10) Zum
polıtıschen CGemeninwohl als Grundlage sowohl der Vollkommenheıt der „respublica“ als auch
der Überlegenheit iıhrer „potestas” (vel. De DOTESTLALE cıvalı D, 7

A FYANCLISCO de Vitori1d, De DOTESTLALE cıvalı 12
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Republiken (respublicae im engen Sinn als Regierungsform) betrachteten 
sie hiernach als legitim. Vitoria setzt sich dieser Meinung entgegen. Die 
Legitimierung zur Staatsgewaltausübung dieser Fürsten besteht ihm zufolge 
zweifelsohne darin, dass die politischen Gemeinschaften (reipublicae im 
weiten Sinne) den Fürsten den Auftrag erteilt haben, die Gewalt an Stelle 
der Gemeinschaft auszuüben, sodass auch im Fall der Monarchien das 
Regierungsrecht letztlich göttlichen Ursprungs ist. 

Aus dem Kontext des 8. Abschnitts heraus entwickelt Vitoria jene Aus-
führung, die die verschiedenen „Schichten“ der Grundlage der Staatsgewalt 
(göttliche, naturrechtliche, positive) darstellt und die den echten Sinn des 
paulinischen Satzes „omnis potestas a Deo est“26 erklärt. Es handelt sich um 
die von der gesamten Scholastik (selbstverständlich einschließlich Suárez) 
aufgenommene ontologische und praktische Sequenz, auf deren Grundlage 
sowohl das Sein als auch die Rechtfertigung der Staatsgewalt als solche 
begründet werden (siehe 1.).

Die potestas regis ist tatsächlich an erster Stelle auf das Naturrecht und 
somit auf Gottes Schöpfung der menschlichen Natur zurückzuführen. Die 
Gemeinschaft als solche ist die stoffliche Ursache der potestas, insofern die 
respublica die Pflicht und das Recht hat, sich selbst nach ihrem eigenen 
Ziel, nämlich dem Gemeinwohl, zu richten.27 Bevor die positiven Normen 
erlassen werden, die einem der Gemeinschaftsmitglieder die Investitur 
der Regierung zusprechen, gibt es keinen im Voraus bekleideten Träger 
der Staatsgewalt. Man kommt also zu dem Schluss, dass die Gewalt jure 
naturali et jure divino in der gesamten politischen Gemeinschaft selbst 
liegt. Ungeachtet dessen, muss die respublica ein oder mehrere Mitglieder 
mit ihrer potestas beauftragen (commendari), da sie (als Volksmenge, mul-
titudo) nicht ihre eigene Macht ausüben (exerceri) kann. Im gleichen Sinne 
bekräftigt der Verfasser in den folgenden Ausführungen, dass die respublica 
den Fürsten einsetzt (constituere) und dass sie nur einen gerechten Fürsten 
mit der gemeinschaftlichen potestas zu beauftragen (committere) hat, auf 
dass diese gerecht ausgeübt und angewandt werde (ut juste exerceat et utatur 
potestate).28 Es geht also um die potestas der Gemeinschaft, die der Träger 
ausübt („potestas, quae eadem est, quae reipublicae“). Das ist der Grund, 
weshalb die respublica dem König gegenüber nicht überlegen ist. Ganz im 
Gegenteil steht der König höher als die Gemeinschaft, sofern er nach seiner 

26 Das Zitat heißt: „Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit non est enim potestas 
nisi a Deo quae autem sunt a Deo ordinatae sunt“ (Röm 13,1).

27 „Potestas publica est facultas, authoritas, sive jus gubernandi rempublicam civilem“ – so 
lautet die Definition der politischen Gewalt bei unserem Autor (De potestate civili 10). Zum 
politischen Gemeinwohl als Grundlage sowohl der Vollkommenheit der „respublica“ als auch 
der Überlegenheit ihrer „potestas“ (vgl. De potestate civili 5, 7).

28 Francisco de Vitoria, De potestate civili 12.
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Investitur über das (janze herrscht. Deshalb 1St VO der Gemeiinschaft keıne
Berufung den Könıig einzulegen.“”

Zur eıt Vıtor1as onarchıen die häufigste Regierungsform, W -

halb laut Autor eın ausreichender Grund vegeben 1St, die Rechtfertigung
der königlichen Gewalt behandeln. (senau dieser Stelle erscheint die
schon erwähnte möglıche Diskrepanz mıiıt der derzeıt herrschenden Position.
aut Vıtor1a überträgt also die yespublica dem Könıg nıcht ıhre Gewalt,
sondern ıhre eigene Autorıität.?° Und der Autor fügt sofort hinzu, dass
also keıine zweı potestates näimlıch 1ne der Gemeininschatt un! 1ne andere
des Königs &1bt. Denn handelt sıch eın unı dieselbe Gewalt, un!
WTr die der Gemeinschaft, die diese Gewalt nıcht verliert, auch WEl S1€
VO Könıg ausgeuübt wiırd. ach Vıtor1a könnte angeführt werden, dass
beıde „eadem sunt”, ınsotern die königliche Gewalt nıchts anderes
als die Ausübung der gemeınschaftlichen Gewalt 1St Tatsächlich handelt

sıch einen Anwendungsfall des allgemeınen Prinzıps, demgemäfß
die bel1 der Gemeinschaft lıegt. Aus diesen Voraussetzungen leitet
Vıtor1a ce1ne Schlusstolgerung ab Sowohl die vemeınschaftliche das heıifst
die der respublica als solcher entsprechende) Gewalt, als auch die königliche
Gewalt haben yöttlıche beziehungswelse natürliche (jJesetze ZU  — Grund-
lage. Letztere Behauptung entspricht vollends der Einstellung Vıtor1as, da
die köniıgliche Gewalt nıcht VOo der Gemeiunschaft alleın kommt, sondern
anhand der Gemeinschaft VOo (Jott un: dem Naturrecht ausgeht. IDIE VOo

Vıtor1a abgelehnte These besagt also, dass die königliche Gewalt blofiß jure
DOosıt1v0 sel, während die Gewalt der Gemeıuinschaft (respublica) jure naturalı
T divino sel

Demnach wırd die Befugnis der Gemeinschatt darın bestehen, die Norm
der Investitur festzulegen. Diese Norm verleıht dem Träger der Staatsgewalt
seinen Tıtel Somıit 1ST die Gemeıinschaft, die den Weg ZUT Regierung durch
1ne posıtıve, verfassungsrechtliche, zustiımmende Berechtigung legitimıert:
IDIE Gemeiunschaft vewährt dem Fursten 1ne Legitimation 35 orıgıne et

titulo“, sodass S1€e die Macht als solche weder „überträgt“ och „überg1ibt“,
sondern LUr einen Träger ermächtigt beziehungsweılse bestimmt.*

JG FYANCISCO de Viıtorid, De DOTESTLALE cıvalı 14 „Rex ST 1L1O. solum singulos, sed eti1am
rempublıcam; 1c CST, eti1am sımul“: sıehe auch 21

30 Es sSel bemerkt, Aass Vıtor1a, auch WOCI111 beıde Worter manchmal hne Unterschied
benutzt, „tormalıter loquendo“ „De DOTESTLALE eccles1astıca“ 1, ILL, dıe Eigentümlichkeıt
der „potestas” als vegenteln1g ZULI „authorıtas“ Gebrauch un ın der Ausübung der (zewalt
Ssıtulert.

Dazu (Lastano, La t*es1Is de 1ltor1a sobre | orıgen del poder politıcoa, ın Aspe
Armella/lL (‚OYSO de Estrada Hyog.), Racıonalıdad, unıdad pluralıdad e] DENSAaT medieval

renacentIista, Mex1co 2018, 1686/—-194
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Investitur über das Ganze herrscht. Deshalb ist von der Gemeinschaft keine 
Berufung gegen den König einzulegen.29

Zur Zeit Vitorias waren Monarchien die häufigste Regierungsform, wes-
halb laut Autor ein ausreichender Grund gegeben ist, die Rechtfertigung 
der königlichen Gewalt zu behandeln. Genau an dieser Stelle erscheint die 
schon erwähnte mögliche Diskrepanz mit der derzeit herrschenden Position. 
Laut Vitoria überträgt also die respublica dem König nicht ihre Gewalt, 
sondern ihre eigene Autorität.30 Und der Autor fügt sofort hinzu, dass es 
also keine zwei potestates – nämlich eine der Gemeinschaft und eine andere 
des Königs – gibt. Denn es handelt sich um ein und dieselbe Gewalt, und 
zwar die der Gemeinschaft, die diese Gewalt nicht verliert, auch wenn sie 
vom König ausgeübt wird. Nach Vitoria könnte angeführt werden, dass 
beide „eadem potestas sunt“, insofern die königliche Gewalt nichts anderes 
als die Ausübung der gemeinschaftlichen Gewalt ist. Tatsächlich handelt 
es sich um einen Anwendungsfall des allgemeinen Prinzips, demgemäß 
die potestas bei der Gemeinschaft liegt. Aus diesen Voraussetzungen leitet 
Vitoria seine Schlussfolgerung ab: Sowohl die gemeinschaftliche (das heißt 
die der respublica als solcher entsprechende) Gewalt, als auch die königliche 
Gewalt haben göttliche beziehungsweise natürliche Gesetze zur Grund-
lage. Letztere Behauptung entspricht vollends der Einstellung Vitorias, da 
die königliche Gewalt nicht von der Gemeinschaft allein kommt, sondern 
anhand der Gemeinschaft von Gott und dem Naturrecht ausgeht. Die von 
Vitoria abgelehnte These besagt also, dass die königliche Gewalt bloß jure 
positivo sei, während die Gewalt der Gemeinschaft (respublica) jure naturali 
et divino sei. 

Demnach wird die Befugnis der Gemeinschaft darin bestehen, die Norm 
der Investitur festzulegen. Diese Norm verleiht dem Träger der Staatsgewalt 
seinen Titel. Somit ist es die Gemeinschaft, die den Weg zur Regierung durch 
eine positive, verfassungsrechtliche, zustimmende Berechtigung legitimiert: 
Die Gemeinschaft gewährt dem Fürsten eine Legitimation „ex origine et 
titulo“, sodass sie die Macht als solche weder „überträgt“ noch „übergibt“, 
sondern nur einen Träger ermächtigt beziehungsweise bestimmt.31

29 Francisco de Vitoria, De potestate civili 14: „Rex est non solum supra singulos, sed etiam 
supra totam rempublicam; id est, etiam supra omnes simul“; siehe auch 21.

30 Es sei bemerkt, dass Vitoria, auch wenn er beide Wörter manchmal ohne Unterschied 
benutzt, „formaliter loquendo“ in „De potestate ecclesiastica“ I, III, 5 die Eigentümlichkeit 
der „potestas“ als gegenteilig zur „authoritas“ im Gebrauch und in der Ausübung der Gewalt 
situiert.

31 Dazu S.  R.  Castaño, La tesis de Vitoria sobre el origen del poder político, in V.  Aspe 
Armella/L.  Corso de Estrada (Hgg.), Racionalidad, unidad y pluralidad en el pensar medieval 
y renacentista, México 2018, 167–194.
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3, Fın Wiıderspruch z diesem Werk®?

In Paragraph VOo De potestate C101l erortert Vıtor1ia das Legitimitätspro-
blem einer alle christlichen Völker umtassenden Monarchie anhand se1ner
aut dem Naturrecht basıerenden Prinzıipien. Unser Interesse oilt nıcht der
Idee elnes solchen Kaısertums, sondern den terminologıischen Kategorıien,
die Vıtor1ia 1n der Behandlung der spezıfıschen rage der Machtübertragung
anwendet. Wıe iın De indıs behauptet, hat die Mehrheiıt einer vespublica
das Recht, einen Könıig einzusetzen (constitnuere); auch 1 Fall der Christen
könnte die Mehrheiıt der Gläubigen 1ne Monarchie schaffen (Creare), der
alle christlichen Fursten Gehorsam eısten hätten. Aufßerdem schlägt
Vıtor1a die Idee eines Auftrags als orm der Machteinrichtung VOTL, sodass
die vespublica einem Einzelnen (also einem Fürsten) ıhre potestas auftragen
mandare) annn Schlieflich nın das verfassungsrechtliche Vertahren
der Einrichtung 1ne W.hl (elıgere).

Es IU jedoch hervorgehoben werden, dass U ın diesem Absatz,
un: ‚W ar 1 celben theoretischen Zusammenhang se1iner These, ach der
die Gewaltübertragung verneılnt wırd, Vıtor1a den Ausdruck „die Gewalt
veben“ (dare hotestatem) hinsıchtlich der yemelnschaftlichen Tätigkeıt der
Machteinrichtung benutzt. Nun stellt sıch die Frage, ob diese Ausdrücke
besonders der letzte („diıe Gewalt dem Fursten| geben“) der grundlegenden
T hese der Argumentatıon angesichts der Beweisführung des yöttlichen
beziehungsweılse naturrechtlichen Fundaments der monarchischen Gewalt
iın Abschnuıiıtt wıdersprechen.

An erster Stelle mussen WIr UuNS$s die Begriffe VOo Einrichtung un: W.hl
vornehmen. Keınem VOo beıden dart 1ne wesentliche Beziehung ZU  — Stel-
lungnahme hınsıchtlich der Übertragung der als solcher ZUSC-
sprochen werden, ınsotfern weder die vertfassungsrechtliche Einrichtung
einer Regierung och die W.hl eines Trägers das spezifische Problem einer
Übertragung berühren. Tatsächlich basıert die Einrichtung einer Regierung
aut dem stillschweigenden oder aber auch dem ausdrücklichen gvemeinschaft-
lıchen Oonsens. W ıe VO  am Vıtor1a selbst behauptet wird, nımmt jede respublica
1ne bestimmte Machtordnung wıllkürlich („accıpere polıti1am, UUa
voluerıt“?). Was den Begriff W.hl betrıtfft, veht die Ernennung
der Gewaltausüubenden iın der vespublica. IDIE Kategorien VOoO Einrichtung
un: W.ahl ausschliefßßend, könnten dagegen „beauftragen“ unı „schaffen“
einen semantıschen Zusammenhang mıt der Idee einer Gewaltübertragung
darstellen. Auft alle Fille wurden beide Begriffe iın den Argumentatıiıonen,
iın denen die Übertragung der Gewalt iın rage vestellt wurde, angewandt:
„Quamvıs nım republica constituatur (creat HNAaInyLLC respublica regem) I9(8)]  am

potestatem sed propriam authoritatem SIC 1 transtert“ (88); „teNetLUr
nım respublica 110 commıttere anc POotesTaLem nısı e1, qu1ı b  Juste

3° FYANCISCO de Viıtorid, De DOTESTLALE cıvalı 14
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3.3  Ein Widerspruch in diesem Werk?

In Paragraph 14 von De potestate civili erörtert Vitoria das Legitimitätspro-
blem einer alle christlichen Völker umfassenden Monarchie anhand seiner 
auf dem Naturrecht basierenden Prinzipien. Unser Interesse gilt nicht der 
Idee eines solchen Kaisertums, sondern den terminologischen Kategorien, 
die Vitoria in der Behandlung der spezifischen Frage der Machtübertragung 
anwendet. Wie er in De indis behauptet, hat die Mehrheit einer respublica 
das Recht, einen König einzusetzen (constituere); auch im Fall der Christen 
könnte die Mehrheit der Gläubigen eine Monarchie schaffen (creare), der 
alle christlichen Fürsten Gehorsam zu leisten hätten. Außerdem schlägt 
Vitoria die Idee eines Auftrags als Form der Machteinrichtung vor, sodass 
die respublica einem Einzelnen (also einem Fürsten) ihre potestas auftragen 
(mandare) kann. Schließlich nennt er das verfassungsrechtliche Verfahren 
der Einrichtung eine Wahl (eligere).

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass genau in diesem Absatz, 
und zwar im selben theoretischen Zusammenhang seiner These, nach der 
die Gewaltübertragung verneint wird, Vitoria den Ausdruck „die Gewalt 
geben“ (dare potestatem) hinsichtlich der gemeinschaftlichen Tätigkeit der 
Machteinrichtung benutzt. Nun stellt sich die Frage, ob diese Ausdrücke – 
besonders der letzte („die Gewalt [dem Fürsten] geben“) – der grundlegenden 
These der Argumentation angesichts der Beweisführung des göttlichen 
beziehungsweise naturrechtlichen Fundaments der monarchischen Gewalt 
in Abschnitt 8 widersprechen.

An erster Stelle müssen wir uns die Begriffe von Einrichtung und Wahl 
vornehmen. Keinem von beiden darf eine wesentliche Beziehung zur Stel-
lungnahme hinsichtlich der Übertragung der potestas als solcher zuge-
sprochen werden, insofern weder die verfassungsrechtliche Einrichtung 
einer Regierung noch die Wahl eines Trägers das spezifische Problem einer 
Übertragung berühren. Tatsächlich basiert die Einrichtung einer Regierung 
auf dem stillschweigenden oder aber auch dem ausdrücklichen gemeinschaft-
lichen Konsens. Wie von Vitoria selbst behauptet wird, nimmt jede respublica 
eine bestimmte Machtordnung willkürlich an („accipere politiam, quam 
voluerit“32). Was den Begriff Wahl betrifft, so geht es um die Ernennung 
der Gewaltausübenden in der respublica. Die Kategorien von Einrichtung 
und Wahl ausschließend, könnten dagegen „beauftragen“ und „schaffen“ 
einen semantischen Zusammenhang mit der Idee einer Gewaltübertragung 
darstellen. Auf alle Fälle wurden beide Begriffe in den Argumentationen, 
in denen die Übertragung der Gewalt in Frage gestellt wurde, angewandt: 
„Quamvis enim a republica constituatur (creat namque respublica regem) non 
potestatem sed propriam authoritatem (sic) in regem transfert“ (§8); „tenetur 
enim respublica non committere hanc potestatem nisi ei, qui juste exerceat 

32 Francisco de Vitoria, De potestate civili 14.
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e utLAatLur potestate” ($12 Deswegen liegt bel Vıtor1a mi1t den Begriffen
„beauftragen“ un: „schaffen“ keıine iınhaltlıche beziehungsweıse wesent-
lıche Verbindung mıt der Gewaltübertragung VOL. Im Gegensatz dazu 1St
angebracht, beıde Begriffe mıiıt der VO der herrschenden Posıition erwähnten
Abweıichung untereinander iın Eınklang bringen.

Dagegen bietet ine wıderspruchslose Vereinbarkeıit des Ausdrucks
„Gewalt geben“ mıt dem der Gewaltübertragung prinzıpilelle Schwier1g-
keıten. Man annn dem Problem aut zweıerle1 egen beikommen. Eıner-
Se1Its lässt sıch der Ausdruck auch 1 Zusammenhang mıt den Folgerungen
der Paragraphen unı finden, iın denen der bereıits erwähnte nuancIlerte
Unterschied zwıschen der Übertragung der un! b  Jjener der AUCEtOYL-
LAS vefunden werden kann, w1e€e auch bel1 den weıter oben behandelten
Begriffen der Fall 1St Andererseılits annn folgendes Argument angeführt
werden: Wenn die Gemeinschaft, bel1 der die VOoO Natur ALLS lıegt,
ine Investitur posıtıv bestimmt und somıt die Gewalt demjenıgen o1bt, der 1in
se1n Ämt eingeführt wırd, sodass der hierdurch eingesetzte Herrscher dank
der yemeinschaftlichen Ernennung die Gewalt hat, I1NUS$S die Bestimmung
se1ner Trägerschaft jedoch nıcht unbedingt als 1ne amtlıche Abtretung der
Gewalt den Fursten verstanden werden.

Schlieflich 1St nöt1ig, die wesentliche Formel, die als 1ne Abweıichung
der herrschenden Übertragungstheorie betrachtet werden INUS$S un muıttels
derer Vıtor1a die präzıise Art un! We1lise der Übertragung den Fursten
bestimmt, als Auslegungsschlüssel tür sämtlıche se1iner Außerungen 117Z210U-

nehmen, die sıch iın demselben Werk aut den unmıttelbaren rsprung der
polıtischen Gewalt beziehen.

3.4 Einige bedeutende Interpretationen des Absatzes

Um 1ne austührlichere Gesamtperspektive des Problems erlangen, 1St
angebracht, einıge erwähnenswerte Interpretationen revidieren. Bevor WIr
aber mıt dieser kritischen Darstellung anfangen, mussen WIr hervorheben,
dass die Behandlung dieser aut De Potestiate C104l basıerenden Frage, die
csowohl die Grundlagen der polıtischen Gewalt als auch die Geltung einıger
moderner Begründungen der Demokratie berühren, beı Vıtor1a 1n den letz-
ten Jahren ungeachtet einıger Ausnahmen Danıel Deckers unı Maurice
Barbiers ungewöhnliıch WAAIT. Aufßerdem 1ST der prinzıpielle ÄAnsatz hıinsıcht-
ıch dem VOo der herrschenden scholastıschen Meınung abweıchenden ext
ZUgUNSIEN einer hıstorisch-politischen Interpretation aufgegeben worden.
Bedenkenswert 1St dabel, dass die aktuelle wıissenschaftliche Literatur den
yrundsätzlichsten Stellungnahmen, die das philosophische Ausmalfßi dieses
Problems berücksichtigt haben, nıcht die vebührende Beachtung schenkt.
Die ın Vergessenheit Posıition Emiul Naszalys, deren Auslegung
dieser konkreten rage ZUuU eıt praktısch weder erwähnt och erortert
wiırd, 1St eın Beispiel hiıertür (sıehe 3.4.3)
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et utatur potestate“ (§12). Deswegen liegt bei Vitoria mit den Begriffen 
„beauftragen“ und „schaffen“ keine inhaltliche beziehungsweise wesent-
liche Verbindung mit der Gewaltübertragung vor. Im Gegensatz dazu ist es 
angebracht, beide Begriffe mit der von der herrschenden Position erwähnten 
Abweichung untereinander in Einklang zu bringen.

Dagegen bietet eine widerspruchslose Vereinbarkeit des Ausdrucks 
„Gewalt geben“ mit dem der Gewaltübertragung prinzipielle Schwierig-
keiten. Man kann dem Problem auf zweierlei Wegen beikommen. Einer-
seits lässt sich der Ausdruck auch im Zusammenhang mit den Folgerungen 
der Paragraphen 7 und 8 finden, in denen der bereits erwähnte nuancierte 
Unterschied zwischen der Übertragung der potestas und jener der auctori-
tas gefunden werden kann, so wie es auch bei den weiter oben behandelten 
Begriffen der Fall ist. Andererseits kann folgendes Argument angeführt 
werden: Wenn die Gemeinschaft, bei der die potestas von Natur aus liegt, 
eine Investitur positiv bestimmt und somit die Gewalt demjenigen gibt, der in 
sein Amt eingeführt wird, sodass der hierdurch eingesetzte Herrscher dank 
der gemeinschaftlichen Ernennung die Gewalt hat, muss die Bestimmung 
seiner Trägerschaft jedoch nicht unbedingt als eine amtliche Abtretung der 
Gewalt an den Fürsten verstanden werden.

Schließlich ist es nötig, die wesentliche Formel, die als eine Abweichung 
der herrschenden Übertragungstheorie betrachtet werden muss und mittels 
derer Vitoria die präzise Art und Weise der Übertragung an den Fürsten 
bestimmt, als Auslegungsschlüssel für sämtliche seiner Äußerungen anzu-
nehmen, die sich in demselben Werk auf den unmittelbaren Ursprung der 
politischen Gewalt beziehen.

3.4  Einige bedeutende Interpretationen des Absatzes

Um eine ausführlichere Gesamtperspektive des Problems zu erlangen, ist es 
angebracht, einige erwähnenswerte Interpretationen zu revidieren. Bevor wir 
aber mit dieser kritischen Darstellung anfangen, müssen wir hervorheben, 
dass die Behandlung dieser auf De potestate civili 8 basierenden Frage, die 
sowohl die Grundlagen der politischen Gewalt als auch die Geltung einiger 
moderner Begründungen der Demokratie berühren, bei Vitoria in den letz-
ten Jahren – ungeachtet einiger Ausnahmen Daniel Deckers und Maurice 
Barbiers – ungewöhnlich war. Außerdem ist der prinzipielle Ansatz hinsicht-
lich dem von der herrschenden scholastischen Meinung abweichenden Text 
zugunsten einer historisch-politischen Interpretation aufgegeben worden. 
Bedenkenswert ist dabei, dass die aktuelle wissenschaftliche Literatur den 
grundsätzlichsten Stellungnahmen, die das philosophische Ausmaß dieses 
Problems berücksichtigt haben, nicht die gebührende Beachtung schenkt. 
Die in Vergessenheit geratene Position Emil Naszalys, deren Auslegung 
dieser konkreten Frage zur Zeit praktisch weder erwähnt noch erörtert 
wird, ist ein gutes Beispiel hierfür (siehe 3.4.3).
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3.4.1 iıne aut die historische Lage bezogene Interpretation
IDIE Aussagen der Kritiker des Werkes Vıtor1as bereıts aAb Suirez“” un
hauptsächlich se1it dem etzten Jahrhundert die dieses traglıche Thema
emerkt haben, st1immen nıcht mıt der Auslegung der vitor1anıschen Stel-
lungnahme übereın. Sechr wen1ge VOoO ıhnen verteidigen deren Originalıtät,
ındes leugnen S1€e manche un schreiben Vıtor1a 1ne Übereinstimmung mıt
der Übertragungstheorie Fınıge ıhnen tassen se1ne Stellungnahme
schliefilich auf, als ob sıch Antworten aut kontingente, NL-
lıche Auseinandersetzungen handle.

Beginnen WIr mıt einıgen Vertretern der etzten Interpretation. W 1e WIr
testgestellt haben, bestreitet Vıtor1a die Meınung, das Könıgtum se1l ıllegıtım
unı die monarchische Gewalt habe eın Fundament 1 Naturrecht bezlie-
hungsweıse iın eiınem vöttlichen Recht Man annn sıch diesbezüglıch tragen, ob
1ne prinzıpielle Stellungnahme Vıtor1as hinsıchtlich der Machtübertragung
ALLS diesem polemischen Kontext heraus zutretfend erklärt werden annn

Danıel Deckers st1immt mıt dem tranzösischen Herausgeber VOoO Vıtor1a,
Maurıice Barbier, darın übereın, dass der DESAMTE Text, mMIt dem WwWIr uN$s hiıer
beschäftigen, daraut hinweiıst, dass nıcht WEe1 gleichzeıtig bestehende
Gewalten die des Fursten un! die der Gemeinschaft sondern 1ne e1nN-
zıge x1bt, namlıch die der Gemeıinschaft; diese wırd VOo Fursten ausgeübt.
Außer dieser Anerkennung 1ST Deckers dazu gene1gt, den erwähnten Unter-
schied zwıschen der Übertragung der un: der der Auctorıtas als
1ne wesentlich 1 Zusammenhang einer Verteidigung der monarchischen
Regierungsform eingeflochtene Behauptung beurteılen. Abschliefßsend
me1ınt Deckers, der Ausdruck Vıtor1as rechtfertige C 1ne dırekt VOo (s3ott

den Könıig erfolgte Gewalterteilung vermuten.**
Eılinerseılts sind WIr damıt einverstanden, dass die polıtischen Ause1inan-

dersetzungen bezüglıch der Regierungsformen, die se1inerzeıt statttanden,
die Gelegenheit der Argumentatıon des Abschnittes 1mM Allgemeinen
autklären könnten. TIrotzdem sind die historischen Umstände eın zufrie-
denstellendes Fundament für die Formulierung der besonderen These
unNnSerIe5S5 Autors über das, W 45 die Gemeinschaft dem Fursten überträgt
oder nıcht. Diese rage 1STt nämlıch unbedingt aut einer prinzıpiellen
Ebene beantworten, und ıhre als prinzıpiell betrachtende Änt-
WOTrLT hängt eigentliıch nıcht VOoO eiınzelnen Faktoren oder VOo polıtıschen
Streitigkeıiten ab Wıe dem auch sSel Selbst WE der Abschnuıitt
1ne Auseinandersetzung mıiıt einıgen Ansprüchen der Comuneros” A1L15-

37 Vel FYANCLISCO SUAYEZ, De leg1bus ILL, 1
14 Vel Deckers, Gerechtigkeit und Recht. KEıne historisch-kritische Untersuchung der

Gerechtigkeitslehre des Francısco de 1tor1a (1483—-1546), Freiburg 1991, 295—29%6:; Barbier,
Francısco de Vıtor1a, Lecons SULTI le DOouUvolr polıtıque, Parıs 1980, 57

14 Zum Autstand der ( . omuneraos sıehe Joseph Perez, La revolucıcn de las comunıdades de
Castılla (1520—-1521), Madrıd 1995&
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3.4.1  Eine auf die historische Lage bezogene Interpretation

Die Aussagen der Kritiker des Werkes Vitorias – bereits ab Suárez33 und 
hauptsächlich seit dem letzten Jahrhundert –, die dieses fragliche Thema 
bemerkt haben, stimmen nicht mit der Auslegung der vitorianischen Stel-
lungnahme überein. Sehr wenige von ihnen verteidigen deren Originalität, 
indes leugnen sie manche und schreiben Vitoria eine Übereinstimmung mit 
der Übertragungstheorie zu. Einige unter ihnen fassen seine Stellungnahme 
schließlich so auf, als ob es sich um Antworten auf kontingente, unwesent-
liche Auseinandersetzungen handle.

Beginnen wir mit einigen Vertretern der letzten Interpretation. Wie wir 
festgestellt haben, bestreitet Vitoria die Meinung, das Königtum sei illegitim 
und die monarchische Gewalt habe kein Fundament im Naturrecht bezie-
hungsweise in einem göttlichen Recht. Man kann sich diesbezüglich fragen, ob 
eine prinzipielle Stellungnahme Vitorias hinsichtlich der Machtübertragung 
aus diesem polemischen Kontext heraus zutreffend erklärt werden kann.

Daniel Deckers stimmt mit dem französischen Herausgeber von Vitoria, 
Maurice Barbier, darin überein, dass der gesamte Text, mit dem wir uns hier 
beschäftigen, darauf hinweist, dass es nicht zwei gleichzeitig bestehende 
Gewalten – die des Fürsten und die der Gemeinschaft –, sondern eine ein-
zige gibt, nämlich die der Gemeinschaft; diese wird vom Fürsten ausgeübt. 
Außer dieser Anerkennung ist Deckers dazu geneigt, den erwähnten Unter-
schied zwischen der Übertragung der potestas und der der auctoritas als 
eine wesentlich im Zusammenhang einer Verteidigung der monarchischen 
Regierungsform eingeflochtene Behauptung zu beurteilen. Abschließend 
meint Deckers, der Ausdruck Vitorias rechtfertige es, eine direkt von Gott 
an den König erfolgte Gewalterteilung zu vermuten.34

Einerseits sind wir damit einverstanden, dass die politischen Auseinan-
dersetzungen bezüglich der Regierungsformen, die seinerzeit stattfanden, 
die Gelegenheit der Argumentation des Abschnittes 8 im Allgemeinen 
aufklären könnten. Trotzdem sind die historischen Umstände kein zufrie-
denstellendes Fundament für die Formulierung der besonderen These 
unseres Autors über das, was die Gemeinschaft dem Fürsten überträgt 
oder nicht. Diese Frage ist nämlich unbedingt auf einer prinzipiellen 
Ebene zu beantworten, und ihre als prinzipiell zu betrachtende Ant-
wort hängt eigentlich nicht von einzelnen Faktoren oder von politischen 
Streitigkeiten ab. Wie dem auch sei: Selbst wenn der ganze Abschnitt 8 
eine Auseinandersetzung mit einigen Ansprüchen der Comuneros35 aus-

33 Vgl. Francisco Suárez, De legibus III, IV, 4.
34 Vgl. D.  Deckers, Gerechtigkeit und Recht. Eine historisch-kritische Untersuchung der 

Gerechtigkeitslehre des Francisco de Vitoria (1483–1546), Freiburg 1991, 295–296; M.  Barbier, 
Francisco de Vitoria, Leçons sur le pouvoir politique, Paris 1980, 52.

35 Zum Aufstand der Comuneros siehe Joseph Pérez, La revolución de las comunidades de 
Castilla (1520–1521), Madrid 1998.
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drückt, un: Vıtor1a mıt der KAaNZCHIN Relectio VOo De Potestate cıvalı auf
die Revolte der communıdades reagıeren wollte*®, wüuürde die Ablehnung
einer Übertragung der Staatsgewalt och ımmer den Kang elines Prinzıps
beibehalten. In diesem Fall W1€e 1mM Allgemeınen bel Vıtorı1a, der cowohl
Theologe als auch Phiılosoph WAar annn die Geschichtsschreibung nıcht
die philosophische Untersuchung

Hınsıchtlich der Auslegungsmöglichkeit einer unmıttelbaren Erteilung
der Macht durch (s3ott be1i Vıtor1a das ware die Interpretation Suärez’, der
Deckers zustimmt) verwelsen WwWIr auf die der Ansıcht Suarez’ entsprechenden
Diskussion (sıehe 2.)

3.4.72 IDIE vorherrschende Auslegung
TIrotz der theoretischen Bedeutung dieses Problems, die durch dessen
anerkannt nuancılerten Charakter vesteigert wırd”. haben die zahlreichen
krıtischen Arbeıten, die der Lehre Vıtor1as vewıdmet worden sind, 1 AIl-
vemeınen nıcht aut die VOo UuNS$s hervorgehobene Stelle Vıtor1as bezüglıch
der Übertragungstheorie achtgegeben.

Vielmehr haben manche Autoren Vıtor1a tradıtionell interpretiert, das
heıift Vıtor1as Werke der herrschenden scholastıschen Meınung zugeschrie-
ben In diesem Sinne könnte INa  - aut 1ne „tradıtionelle Interpretation“
hinweılsen. Aus der Reıhe derjenıgen Krıitiker, die diese Übereinstimmung
zwıschen Vıtor1a und se1iner Schule befürworten, siınd ein1ıge klassısche
Spezılalısten iın Fragen der zweıten Scholastık HNENNENN, ZUuU Beispiel
Carlo CG1acon. 5 In derselben allgemeinen Lınıe könnte angesichts der ber-
tragungsfrage Norbert ampagna erwähnt werden, der dem polıtischen
Denken Vıtor1as VOT kurzer eıt 1ne ausgezeichnete Arbeıt gew1ıdmet hat.”

Unter den wichtigsten Autoren, die die „tradıtionelle Interpretation“
vertireten haben, 1I1U55 DPeter Tıschleder hervorgehoben werden. Seine Aus-
legung 1St ohne Zweıtel VO oroßer Wiıchtigkeıt, da seın Werk 1ne AULS-

tührliche Darlegung der VOo der Scholastık unterstutzten Grundlagen der
polıtischen Ordnung enthält.*° Das Interesse dieser Darlegung oilt bel1 den
Theologen des Dominikanerordens besonders der Übertragungstheorie.
Es 11U$S55 betont werden, dass Tischleder csowohl den objektiven Wert der

346 Daftür Niederberger, Recht als CGrund der respublıca un: respublıca als CGrund des
Rechts, 1: Bunge/A. Spindter/A. Aagner Hygg.), Die Normatıvıtät des Rechts beı Francısco
de Vıtor1a, Stuttgart 2011

37 Vel Irnuyoly SErYd, 1tor1a el la tradıtion scolastıque, 1: Zarkd (Hy.), Aspects
de la pensee medıievale ans la pensee polıtıque moderne, Parıs 1999, /3

18 Vel (714CON, La secoanda scolastıca, Maıland 194 4, 1771851
1G Vel AMPAINA, Francısco de 1tor1a: Leben und Werk Zur Kompetenz der Theologıe

ın polıtıschen und Juristischen Fragen, unster 2010, —
40 Vgl Tischleder, rsprung un TIräger der Staatsgewalt ach der Lehre des heilıgen

Thomas V Aquın un seiner Schule, unster 19723 Wr verdeutlichen lobendes Urteıl
damıt, Aass dıe Abschnitte dieses Werkes, dıe dıe natürlıche Polit1izıtät bzw. dıe Vorzugstellung
des CGemeninwohles ‚7) erklären, als e1ne der zutreitendsten Zusammentassungen ın diesem
Bereıich der Lıteratur der vegenwärtigen arıstotelıschen Überlieferung betrachtet werden I1LUSS
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drückt, und Vitoria mit der ganzen Relectio von De potestate civili auf 
die Revolte der communidades reagieren wollte36, würde die Ablehnung 
einer Übertragung der Staatsgewalt noch immer den Rang eines Prinzips 
beibehalten. In diesem Fall – wie im Allgemeinen bei Vitoria, der sowohl 
Theologe als auch Philosoph war – kann die Geschichtsschreibung nicht 
die philosophische Untersuchung ersetzen.

Hinsichtlich der Auslegungsmöglichkeit einer unmittelbaren Erteilung 
der Macht durch Gott bei Vitoria (das wäre die Interpretation Suárez’, der 
Deckers zustimmt) verweisen wir auf die der Ansicht Suárez’ entsprechenden 
Diskussion (siehe 2.). 

3.4.2  Die vorherrschende Auslegung

Trotz der theoretischen Bedeutung dieses Problems, die durch dessen 
anerkannt nuancierten Charakter gesteigert wird37, haben die zahlreichen 
kritischen Arbeiten, die der Lehre Vitorias gewidmet worden sind, im All-
gemeinen nicht auf die von uns hervorgehobene Stelle Vitorias bezüglich 
der Übertragungstheorie achtgegeben.

Vielmehr haben manche Autoren Vitoria traditionell interpretiert, das 
heißt Vitorias Werke der herrschenden scholastischen Meinung zugeschrie-
ben. In diesem Sinne könnte man auf eine „traditionelle Interpretation“ 
hinweisen. Aus der Reihe derjenigen Kritiker, die diese Übereinstimmung 
zwischen Vitoria und seiner Schule befürworten, sind einige klassische 
Spezialisten in Fragen der zweiten Scholastik zu nennen, so zum Beispiel 
Carlo Giacon.38 In derselben allgemeinen Linie könnte angesichts der Über-
tragungsfrage Norbert Campagna erwähnt werden, der dem politischen 
Denken Vitorias vor kurzer Zeit eine ausgezeichnete Arbeit gewidmet hat.39

Unter den wichtigsten Autoren, die die „traditionelle Interpretation“ 
vertreten haben, muss Peter Tischleder hervorgehoben werden. Seine Aus-
legung ist ohne Zweifel von großer Wichtigkeit, da sein Werk eine aus-
führliche Darlegung der von der Scholastik unterstützten Grundlagen der 
politischen Ordnung enthält.40 Das Interesse dieser Darlegung gilt bei den 
Theologen des Dominikanerordens besonders der Übertragungstheorie. 
Es muss betont werden, dass Tischleder sowohl den objektiven Wert der 

36 Dafür A.  Niederberger, Recht als Grund der respublica und respublica als Grund des 
Rechts, in: K.  Bunge/A.  Spindler/A.  Wagner (Hgg.), Die Normativität des Rechts bei Francisco 
de Vitoria, Stuttgart 2011.

37 Vgl. A.  Truyol y Serra, Vitoria et la tradition scolastique, in: Y.  Ch.  Zarka (Hg.), Aspects 
de la pensée médiévale dans la pensée politique moderne, Paris 1999, 73.

38 Vgl. C.  Giacon, La seconda scolastica, Mailand 1944, 177–181.
39 Vgl. N.  Campagna, Francisco de Vitoria: Leben und Werk. Zur Kompetenz der Theologie 

in politischen und juristischen Fragen, Münster 2010, 95–104.
40 Vgl. P.  Tischleder, Ursprung und Träger der Staatsgewalt nach der Lehre des heiligen 

Thomas von Aquin und seiner Schule, Münster 1923. Wir verdeutlichen unser lobendes Urteil 
damit, dass die Abschnitte dieses Werkes, die die natürliche Politizität bzw. die Vorzugstellung 
des Gemeinwohles (13–79) erklären, als eine der zutreffendsten Zusammenfassungen in diesem 
Bereich der Literatur der gegenwärtigen aristotelischen Überlieferung betrachtet werden muss.
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Übertragungsthese der Gewalt auf die Fursten, als auch die Anlehnung
der Scholastık diese prinzıpielle Lösung verteidigt. Tıischleder
erwagt das Argument elines eventuellen Wıderspruchs 1mM Werk Vıtor1as.
Dieser VWıderspruch estehe darın, dass der elister VO  am Salamanca, der
Ubernahme der arıstotelischen Auffassung einer (menschlıchen) Positivität
aller Regierungsformen, AD SCHOILLII habe, dass die Gewalt unmıttelbar
VOo (sott aut den König übergehe. Es handelt sıch den ext De potestate
C101 (sıehe oben), der durch Suäirez krıtisiert unı die Abweichungen
VO der Übertragungstheorie gezählt wurde. Tıischleders Meınung ach
könnte der Eindruck entstehen, dass Vıtor1a sıch celbst ZU Zeugen
aufgerufen worden sel, die Gewaltübertragung VO olk aut den
König leugnen.

Abgesehen davon, dass Tischleder die kanonısche Idee einer VOo Volke
ausgehenden Gewaltübertragung dem spanıschen elster zurechnet W 4S

WIr ın dieser Untersuchung für fragwürdig halten Aindet INa  - be1 dem
Maınzer Protfessor eiınen anhand vıtorlanıscher Quellen gelieferten annehm-
baren BeweIls dafür, dass Vıtor1i1a sowohl die naturrechtliche Entstehung der
Staatsgewalt als auch die kontingente, das heifßt die ALLS treıer Entscheidung
der Gemeinschaft entstandene Regierungsform verteidigt hat

Was die vıtorl1anısche Posıtion iın ezug aut den Unterschied ınnerhalb des
Übertragungsmoments betritft, hat Tischleder die entsprechende ormale
These Vıtor1as weder erklärt och diskutiert, unı WTr ALLS Wel Gründen:
Erstens, weıl der Kritiker den Inhalt der speziıfıschen These 1mM allgemeinen
Zusammenhang des angeführten Paragraphen auflöst. Zweıtens,
da ein1ıge altere Ausgaben der Relectiones, beispielsweise die VOoO Tıischleder
benutzte Ausgabe, das Adjektiv „andere“ ZUT Passage hinzufügt, dessen FEın-
beziehung 1ne Abweıichung der Gewaltübertragung entkrättet. Solch iıne
Textänderung verschleiert den Sınn der vitorianıschen Behauptung. Denn
der VOo Tıischleder 1Ns Deutsche übersetzte ext lautet: überträgt
S1e dıe Gemeinschaft] nıcht 21NE Aandere Gewalt, sondern 1U ıhre eigne
Autorı1ität auf den Könıg Dieser könnte der folgenden lateiınıschen
Lectio, die Tischleder nıcht anführt, entsprechen: 35  OIl Alıam POotestatlem

H |sed propriam auctoritatem iın transtert
Wır können terner den schon angeführten Ansatzpunkt Tıischleders her-

vorheben: Es handelt sıch die rundweg übernommene Unterstützung
der Übertragungstheorie, die sıch 1n der Identifizierung des FEYMAINUS GÖ
einer solchen Übertragung außert. Von dieser Voraussetzung ausgehend
legt Tischleder „Volk“ beziehungsweılse das „Volksganze“ AaUS, Vıtor1a

SO lautet 7 B dıe Lectio der 1m Jahr 155/ ın Lyon veröffentlichten, VOoO. Carlo (z1acon
(a zıtlerten Ausgabe: FYANcısi de Viıtorid, Relectiones theolog1icae AIL, In der Tat 1St
diese vitorianısche V Boyer herausgegebene Ausgabe diejenige, „dıe mehr Irrtu-
mer enthält, behauptet Alonso (z;et1no: vel Relecciones Teolögicas VII (Hervorhebung
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Übertragungsthese der Gewalt auf die Fürsten, als auch die Anlehnung 
der gesamten Scholastik an diese prinzipielle Lösung verteidigt. Tischleder 
erwägt das Argument eines eventuellen Widerspruchs im Werk Vitorias. 
Dieser Widerspruch bestehe darin, dass der Meister von Salamanca, trotz der 
Übernahme der aristotelischen Auffassung einer (menschlichen) Positivität 
aller Regierungsformen, angenommen habe, dass die Gewalt unmittelbar 
von Gott auf den König übergehe. Es handelt sich um den Text De potestate 
civili (siehe oben), der durch Suárez kritisiert und unter die Abweichungen 
von der Übertragungstheorie gezählt wurde. Tischleders Meinung nach 
könnte der Eindruck entstehen, dass Vitoria gegen sich selbst zum Zeugen 
aufgerufen worden sei, um so die Gewaltübertragung vom Volk auf den 
König zu leugnen.

Abgesehen davon, dass Tischleder die kanonische Idee einer vom Volke 
ausgehenden Gewaltübertragung dem spanischen Meister zurechnet – was 
wir in dieser Untersuchung für fragwürdig halten – findet man bei dem 
Mainzer Professor einen anhand vitorianischer Quellen gelieferten annehm-
baren Beweis dafür, dass Vitoria sowohl die naturrechtliche Entstehung der 
Staatsgewalt als auch die kontingente, das heißt die aus freier Entscheidung 
der Gemeinschaft entstandene Regierungsform verteidigt hat.

Was die vitorianische Position in Bezug auf den Unterschied innerhalb des 
Übertragungsmoments betrifft, hat Tischleder die entsprechende formale 
These Vitorias weder erklärt noch diskutiert, und zwar aus zwei Gründen: 
Erstens, weil der Kritiker den Inhalt der spezifischen These im allgemeinen 
Zusammenhang des gesamten angeführten Paragraphen auflöst. Zweitens, 
da einige ältere Ausgaben der Relectiones, beispielsweise die von Tischleder 
benutzte Ausgabe, das Adjektiv „andere“ zur Passage hinzufügt, dessen Ein-
beziehung eine Abweichung der Gewaltübertragung entkräftet. Solch eine 
Textänderung verschleiert den Sinn der vitorianischen Behauptung. Denn 
der von Tischleder ins Deutsche übersetzte Text lautet: „[…] so überträgt 
sie [die Gemeinschaft] nicht eine andere Gewalt, sondern nur ihre eigne 
Autorität auf den König […]“. Dieser könnte der folgenden lateinischen 
Lectio, die Tischleder nicht anführt, entsprechen: „non aliam potestatem 
sed propriam auctoritatem in regem transfert“.41

Wir können ferner den schon angeführten Ansatzpunkt Tischleders her-
vorheben: Es handelt sich um die rundweg übernommene Unterstützung 
der Übertragungstheorie, die sich in der Identifizierung des terminus a quo 
einer solchen Übertragung äußert. Von dieser Voraussetzung ausgehend 
legt Tischleder „Volk“ beziehungsweise das „Volksganze“ aus, wo Vitoria 

41 So lautet z. B. die Lectio der im Jahr 1557 in Lyon veröffentlichten, von Carlo Giacon 
(a. a. O.) zitierten Ausgabe: Francisi de Vitoria, Relectiones theologicae XII, I. In der Tat ist 
diese erste vitorianische – von Boyer herausgegebene – Ausgabe diejenige, „die mehr Irrtü-
mer“ enthält, behauptet L. Alonso Getino: vgl. Relecciones Teológicas XVII (Hervorhebung 
S. R. C. / C. A. S.).
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„Gemeıinschatt“ sagt.”“ Diese Übersetzung tolgt ALLS der begrifflichen Iden-
tifizierung zwıschen „Gemeıinschatt“ als stofflicher Ursache un! „Volk“,
unı wırd VOo der theoretischen Posıtion des Vertassers epragt, w1e€e
mıt der Interpretation des Textes veschieht.“

3.4.53 IDIE zeıtgenössısche Wahrnehmung der Diskrepanz
In einer tiefschürfenden Darlegung der vitorl1anıschen Lehre VOo der potes-
LAS politica erläutert Hector Hernändez die rage ach dem rsprung der
Staatsgewalt vemäfßs De potestate cnı Eılinerseılts erfasst der Autor anhand
einer wertvollen unı einschlägıgen Bıbliographie das Gesamtproblem der
Trägerinvestitur bel Vıtor1a. Andererseılts erkennt die VOo Unterschied
zwıschen potestas unı AUCtOYIEAS 1 Übertragungsmoment hervorgerufene
hermeneutische Aporıe, deren wesentliche theoretische Folgerungen VOo  am den
Interpreten 1mM Allgemeınen nıcht emerkt worden sind. Hernändez hält

tür unsıcher, einen endgültigen Schluss hinsıchtlich der Stellungnahme
Vıtor1as ZUTLC scholastıschen Übertragungstheorie zıehen, iInsoweılt die-
jenıgen vitor1anıschen Ausdrücke, die den ursprünglichen yemelnschaftlı-
chen FEYMAINUS GO des Verfahrens der Investitur me1nen (So ZU Beispiel
„PDOTESTAS est communıtate“, „respublica POTEST dare pPOotestatem alıcu1“),
der Behauptung des Abschnittes VOoO De Potestiate C104l entgegenstehen.
Demzufolge soll, Hernändez, die entsprechende Lehre Vıtor1las 1ne Ent-
wicklung erfahren haben Weıter werden WwWIr erklären, WwWIr das
Urteil über 1ne solche Gegensätzlıichkeıt nıcht teılen. Unabhängig davon
oilt Interesse besonders Hernändez’ These VOoO einer entscheidenden
Abweichung Vıtor1as VO der Gewaltübertragungstheorie 1MmM ENANNLEN
Abschnıitt

Die bedeutendste Anerkennung der vıiıtorl1anıschen Originalıtät 1NSs-
besondere der Posıtion Suirez vegenüber annn jedoch iın Emil Naszalys
Werk über die Staatswissenschaft beı Vıtor1a aufgefunden werden.? Hıermlut
annn eın Teıl UuNsSsSeTeT These, die nıcht auf der wıssenschattlichen, kritischen
Literatur, sondern aut einer sorgfältigen Kxegese des Werkes Vıtor1as Zrun-
det, bekräftigt werden. Tatsächlich aber lıegt der Schwerpunkt der Analyse
Naszalys lediglich iın der Auslegung VO De Potestate C10117 S, ohne dass
andere Werke des Meısters VOoO Salamanca 1mM Lichte dieser Schlussfolge-

47} Diıiese wırd eben dıe verborgene nomınalıstische Stellungnahme Bellarmın se1in: vel den
schon (Anm. zıtlerten Text V De la1ıcıs ILL, VIL, 11

47 uch 1St. der Einspruch erheben, ass dıe Antechtung Vıtorlilas dıe antımonarchiı-
sche Stellungnahme nıcht auf den Sondertall der „Monarchomachen“ zielt (vel. Tiıschleder, 128}
da 1tor1a der Zeıt diese protestantısche zukünitige Bewegung och nıcht kennen konnte,
ondern eher dıe emokratıstischen bzw. konzıliarıstischen Posıtionen seiner Zeıt, dıe während
se1nes Autenthaltes der Unhversität V Parıs vorherrschend

44 Vel Hernändez, 1tor1a el orıgen de la soberania, Valparaiso 1994
45 Vel Naszaly, Estado segun Francısco de Vıtor1a, herausgegeben und 1Ns Spanısche

übersetzt V Menendez-Reigada, Madrıd 19458, 235—256, besonders 241245
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„Gemeinschaft“ sagt.42 Diese Übersetzung folgt aus der begrifflichen Iden-
tifizierung zwischen „Gemeinschaft“ als stofflicher Ursache und „Volk“, 
und wird von der theoretischen Position des Verfassers geprägt, so wie es 
mit der gesamten Interpretation des Textes geschieht.43

3.4.3  Die zeitgenössische Wahrnehmung der Diskrepanz

In einer tiefschürfenden Darlegung der vitorianischen Lehre von der potes-
tas politica erläutert Héctor Hernández die Frage nach dem Ursprung der 
Staatsgewalt gemäß De potestate civili.44 Einerseits erfasst der Autor anhand 
einer wertvollen und einschlägigen Bibliographie das Gesamtproblem der 
Trägerinvestitur bei Vitoria. Andererseits erkennt er die vom Unterschied 
zwischen potestas und auctoritas im Übertragungsmoment hervorgerufene 
hermeneutische Aporie, deren wesentliche theoretische Folgerungen von den 
Interpreten im Allgemeinen nicht bemerkt worden sind. Hernández hält 
es für unsicher, einen endgültigen Schluss hinsichtlich der Stellungnahme 
Vitorias zur scholastischen Übertragungstheorie zu ziehen, insoweit die-
jenigen vitorianischen Ausdrücke, die den ursprünglichen gemeinschaftli-
chen terminus a quo des Verfahrens der Investitur meinen (so zum Beispiel 
„potestas est a communitate“, „respublica potest dare potestatem alicui“), 
der Behauptung des Abschnittes 8 von De potestate civili entgegenstehen. 
Demzufolge soll, so Hernández, die entsprechende Lehre Vitorias eine Ent-
wicklung erfahren haben. Weiter unten werden wir erklären, warum wir das 
Urteil über eine solche Gegensätzlichkeit nicht teilen. Unabhängig davon 
gilt unser Interesse besonders Hernández’ These von einer entscheidenden 
Abweichung Vitorias von der Gewaltübertragungstheorie im genannten 
Abschnitt.

Die bedeutendste Anerkennung der vitorianischen Originalität – ins-
besondere der Position Suárez gegenüber – kann jedoch in Emil Naszalys 
Werk über die Staatswissenschaft bei Vitoria aufgefunden werden.45 Hiermit 
kann ein Teil unserer These, die nicht auf der wissenschaftlichen, kritischen 
Literatur, sondern auf einer sorgfältigen Exegese des Werkes Vitorias grün-
det, bekräftigt werden. Tatsächlich aber liegt der Schwerpunkt der Analyse 
Naszalys lediglich in der Auslegung von De potestate civili 8, ohne dass 
andere Werke des Meisters von Salamanca im Lichte dieser Schlussfolge-

42 Diese wird eben die verborgene nominalistische Stellungnahme Bellarmin sein: vgl. den 
schon a. a. O. (Anm. 6) zitierten Text von De laicis III, VI, 11.

43 Auch ist der Einspruch zu erheben, dass die Anfechtung Vitorias gegen die antimonarchi-
sche Stellungnahme nicht auf den Sonderfall der „Monarchomachen“ zielt (vgl. Tischleder, 128), 
da Vitoria zu der Zeit diese protestantische zukünftige Bewegung noch nicht kennen konnte, 
sondern eher die demokratistischen bzw. konziliaristischen Positionen seiner Zeit, die während 
seines Aufenthaltes an der Universität von Paris vorherrschend waren.

44 Vgl. H.  H.  Hernández, Vitoria y el origen de la soberanía, Valparaíso 1994.
45 Vgl. E.  Naszaly, El Estado según Francisco de Vitoria, herausgegeben und ins Spanische 

übersetzt von I.  Menéndez-Reigada, Madrid 1948, 235–256, besonders 241–245.
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ruNng beachtet würden oder die entsprechende phiılosophische Erklärung
veboten sel

IDIE Stellungnahme Naszalys, die VOTL achtzıg Jahren iın einer spater LUr

1Ns Spaniısche übersetzten lateinıschen Doktorarbeıt verteidigt wurde, 1St
heute 1n Vergessenheıt geraten. i1ne der seltenen Erwähnungen seiner Aus-
legung Aindet siıch ınnerhal der deutschen w1issenschaftlichen Liıteratur un:
STAaM MT von Josef Soder. Dieser unterstutzte 955 die Interpretation Tiısch-
leders, CG1acons un: Rommens das heifßt „die vorherrschende Auslegung
der Problematık“, sıehe 3.4.2) unı hiıelt den Streitpunkt zwıschen Vıtor1a
un: Suäire7z iın ezug aut die Übertragungstheorie tür „talsch“. Ebenso hält
Soder die Interpretation Naszalys, ach der die Gewalt unmıiıttelbar VO

(jott die Staatsorgane komme, für „nıicht zutrettend“.46 Irrtuüumlicherweıse
vertrıtt Soder die Meınung, dass Naszaly die unmıttelbare Verleihung der

SUPDYEMA VO (Jott aut den Fursten durch Vıtor1a behaupte. Um dies
berichtigen, verwelsen WIr auf tolgende Linıien, welche die authentischen

Argumente des ungarıschen Sachverständigen Naszaly darstellen.
D1e zutretfende Analyse Naszalys bezügliıch der Investitur der Träger der

Staatsgewalt annn iın dreı Kernpunkten zusammengefasst werden. Zuerst
yehört die ESLAS, mıiıt der die Gemeıiunschatt den Fursten beauftragt,
weder der blofßen mult:tudo als Summe der einzelnen Gemeinschaftsteıile,
och einer (schon konstitulerten oder ursprüngliıchen) demokratischen
Regierungsform, sondern der vespublica celbst als COYTDUS politicum. Es &1Dt
dementsprechend keıne andere Gewalt iın der Gemeiuinschaft als diejenige,
die VOo monarchischen Fuüursten, VOo arıstokratischen Kollegien oder VOo

demokratischen Versammlungen ausgeübt wırd.
An zweıter Stelle verliert die Gemeinschaft nıemals ıhre ESLAS, da die

durch die gemeıinschaftliche Zuerkennung iın Kraft Regierung alleın
die Ermächtigung hat, die Leitung des (Gsanzen mıt seliner übertragenen
Auytorıtät auszuuben. Mıt anderen Worten: Der Furst hat das Recht, 1mM
Namen der Gemeiuinschaft die Miıtglieder vefüg1g machen. Wiährend die

ımmer ınnerhalb der Gemeininschaft verbleıbt, efindet sıch die VOCI-

1ehene AUCtOYLEAS als Recht ZU  — Anwendung dieser potestas, iın den Händen
des bezeichneten Fursten.

In dieser Hınsıcht kommt drıitter Stelle solch iıne Übertragung der
AUCtOYLEAS mıttels einer Art VOoO „Konzentration“ zustande: Das, W 4S trü-
her unbestimmt WAaL, wırd iın der DPerson des Fursten ach Aussage des
Autors „Zut begrenzt“. DIiese Konzentration esteht iın der designatio des
Gewaltenträgers durch stillschweigende oder ausdrückliche Zustimmung
der gyemeılnschaftlichen Mehrhaeiıt. Die etzten Betrachtungen VOo Naszaly,
die besagen, dass die Investitur des Fursten be1i Vıtor1a iın der Bezeichnung
des Trägers esteht un! 1ne SOgENANNTE Konzentration verwirklıicht, mıt

46 Vel. /. Soder, Di1e Idee der Völkergemeinschaftt. Francıiısco de 1tor1a und dıe phiılosophi-
schen Grundlagen des Völkerrechts, Franktfurt Maın 1955, 4748
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rung beachtet würden oder die entsprechende philosophische Erklärung 
geboten sei.

Die Stellungnahme Naszalys, die vor achtzig Jahren in einer – später nur 
ins Spanische übersetzten – lateinischen Doktorarbeit verteidigt wurde, ist 
heute in Vergessenheit geraten. Eine der seltenen Erwähnungen seiner Aus-
legung findet sich innerhalb der deutschen wissenschaftlichen Literatur und 
stammt von Josef Soder. Dieser unterstützte 1955 die Interpretation Tisch-
leders, Giacons und Rommens (das heißt „die vorherrschende Auslegung 
der Problematik“, siehe 3.4.2) und hielt den Streitpunkt zwischen Vitoria 
und Suárez in Bezug auf die Übertragungstheorie für „falsch“. Ebenso hält 
Soder die Interpretation Naszalys, nach der die Gewalt unmittelbar von 
Gott an die Staatsorgane komme, für „nicht zutreffend“.46 Irrtümlicherweise 
vertritt Soder die Meinung, dass Naszaly die unmittelbare Verleihung der 
potestas suprema von Gott auf den Fürsten durch Vitoria behaupte. Um dies 
zu berichtigen, verweisen wir auf folgende Linien, welche die authentischen 
Argumente des ungarischen Sachverständigen Naszaly darstellen.

Die zutreffende Analyse Naszalys bezüglich der Investitur der Träger der 
Staatsgewalt kann in drei Kernpunkten zusammengefasst werden. Zuerst 
gehört die potestas, mit der die Gemeinschaft den Fürsten beauftragt, 
weder der bloßen multitudo als Summe der einzelnen Gemeinschaftsteile, 
noch einer (schon konstituierten oder ursprünglichen) demokratischen 
Regierungsform, sondern der respublica selbst als corpus politicum. Es gibt 
dementsprechend keine andere Gewalt in der Gemeinschaft als diejenige, 
die von monarchischen Fürsten, von aristokratischen Kollegien oder von 
demokratischen Versammlungen ausgeübt wird.

An zweiter Stelle verliert die Gemeinschaft niemals ihre potestas, da die 
durch die gemeinschaftliche Zuerkennung in Kraft gesetzte Regierung allein 
die Ermächtigung hat, die Leitung des Ganzen mit seiner übertragenen 
Autorität auszuüben. Mit anderen Worten: Der Fürst hat das Recht, im 
Namen der Gemeinschaft die Mitglieder gefügig zu machen. Während die 
potestas immer innerhalb der Gemeinschaft verbleibt, befindet sich die ver-
liehene auctoritas als Recht zur Anwendung dieser potestas, in den Händen 
des bezeichneten Fürsten.

In dieser Hinsicht kommt an dritter Stelle solch eine Übertragung der 
auctoritas mittels einer Art von „Konzentration“ zustande: Das, was frü-
her unbestimmt war, wird in der Person des Fürsten nach Aussage des 
Autors „gut begrenzt“. Diese Konzentration besteht in der designatio des 
Gewaltenträgers durch stillschweigende oder ausdrückliche Zustimmung 
der gemeinschaftlichen Mehrheit. Die letzten Betrachtungen von Naszaly, 
die besagen, dass die Investitur des Fürsten bei Vitoria in der Bezeichnung 
des Trägers besteht und eine sogenannte Konzentration verwirklicht, mit 

46 Vgl. J.  Soder, Die Idee der Völkergemeinschaft. Francisco de Vitoria und die philosophi-
schen Grundlagen des Völkerrechts, Frankfurt am Main 1955, 47–48.
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der sıch die Übertragung identifiziert, wurden bereıts bel1 dem berüuhmten
Rechtsphilosophen Joseph-Thomas Delos* dargelegt.

iıne Annäherung die rage des rsprungs un:
der Übertragung der Staatsgewalt in anderen Werken Vıtori1as

IDIE ÄAntwort aut die Frage, ob Vıtor1a iın De Potestate C101 1ne Abweıi-
chung VO der als kanonısch geltenden Posıition ınnerhalb der Scholastık
betfürwortet, reicht nıcht AaUS, die Posıtion Vıtor1as hinsıchtlich dieser
Auseinandersetzung 1m Kontext seiner eıt un: selnes doktrinären Bereiches
vollständıg beleuchten.

Obwohl sıch Vıtor1a der These der Scholastık iın diesem dem Thema SpeZ1-
Ahsch gewıdmeten Werk ENISESCNSECIZLT, bleibt offen, ob diese Abweıichung
iın De Potestate C104l 1ne durchgehende, abgeschlossene Posıition darstellt
oder ob diese eventuell ıne Entwicklung ertahren haben könnte. Um beson-
ders die letzte rage beantworten, sind die entsprechenden wichtigsten
Außerungen Vıtor1as untersuchen.

4 17 In II-IT der Summa Theologiae des heilıigen Thomas
4 _1 Einleitung

Be1l der Behandlung des Themas, al zZ besonders bel1 seıinen Formulierun-
CI des Ursprungs der Staatsgewalt abgesehen VOoO b  jenem Absatz iın De
Potestate C101 Vıtor1a Ausdrücke, die denen der Scholastik Ühnlich
sind. Beginnen WIr miıt einıgen Beispielen ALLS den Kkommentaren ZUT Summa
T’heologiae des heiligen Thomas, die diese anscheinende Übereinstimmung
veranschaulichen.“

Vor allem offenbart sıch iın diesem Werk die aktıve Handlung der (jemeıln-
schaft, die ımplizıt oder ausdrücklich, durch W4 hl oder vewöhnlichen
Konsens, den Tıtel der Herrschaft erwiırkt. In diesem Sinne lautet Vıtorli1as
Äntwort iın den Quaestiones über die Klugheıt, die rage ach der
spezifischen Tugend des Fuüursten aufgestellt wırd, dass die entsprechende
W.hl aut einen Mannn als Indiıyıiıduum unı Burger tallen muss.?”

4A7 Vel. J.-T. Delos, La SOCLIEtLE internatıionale el les PrincıIpes du droit publıc, Parıs 1950 (erste
Auflage „I cCONcentration du DOUVOIF, iımmanent polıtıque, la
des OQOUVEITNANLS. La Röpublique cree S{}  a rol, 1 Onc AaCie Dal lequel le socıal
desiıgne la de COCLLX quı SONL ‚commı1s' la vestion de SCS affaıres, el du meme COUD, ıls
ONL ‚autorıte‘; mals le Douvolr qu’ıls ST celu1ı meme du soc1al“ 210—-214, 1er
210—211).

48 Wır benutzen dıe Ausgabe V Beltran de Heredia, (lomentarıos la Secunda Secundae
de Santo Tomäs 1L, Salamanca 19372 Das Werk wurde zwıschen 1534 und 153/ ausgearbeıtet.

4“ quando volumus elıgere princıpem, debemus elıgere banum vyirum privatum
(Thomas VÜüorNn AÄgqguin, S.th. 11-Ilae q.4/ a.11)
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der sich die Übertragung identifiziert, wurden bereits bei dem berühmten 
Rechtsphilosophen Joseph-Thomas Delos47 dargelegt.

4. Eine Annäherung an die Frage des Ursprungs und  
der Übertragung der Staatsgewalt in anderen Werken Vitorias

Die Antwort auf die Frage, ob Vitoria in De potestate civili 8 eine Abwei-
chung von der als kanonisch geltenden Position innerhalb der Scholastik 
befürwortet, reicht nicht aus, um die Position Vitorias hinsichtlich dieser 
Auseinandersetzung im Kontext seiner Zeit und seines doktrinären Bereiches 
vollständig zu beleuchten.

Obwohl sich Vitoria der These der Scholastik in diesem dem Thema spezi-
fisch gewidmeten Werk entgegensetzt, bleibt es offen, ob diese Abweichung 
in De potestate civili eine durchgehende, abgeschlossene Position darstellt 
oder ob diese eventuell eine Entwicklung erfahren haben könnte. Um beson-
ders die letzte Frage zu beantworten, sind die entsprechenden wichtigsten 
Äußerungen Vitorias zu untersuchen.

4.1  In II-II der Summa Theologiae des heiligen Thomas

4.1.1  Einleitung

Bei der Behandlung des Themas, ganz besonders bei seinen Formulierun-
gen des Ursprungs der Staatsgewalt – abgesehen von jenem Absatz in De 
potestate civili –, nutzt Vitoria Ausdrücke, die denen der Scholastik ähnlich 
sind. Beginnen wir mit einigen Beispielen aus den Kommentaren zur Summa 
Theologiae des heiligen Thomas, die diese anscheinende Übereinstimmung 
veranschaulichen.48 

Vor allem offenbart sich in diesem Werk die aktive Handlung der Gemein-
schaft, die implizit oder ausdrücklich, durch Wahl oder gewöhnlichen 
Konsens, den Titel der Herrschaft erwirkt. In diesem Sinne lautet Vitorias 
Antwort in den Quaestiones über die Klugheit, wo die Frage nach der 
spezifischen Tugend des Fürsten aufgestellt wird, dass die entsprechende 
Wahl auf einen guten Mann – als Individuum und Bürger – fallen muss.49

47 Vgl. J.-T.  Delos, La société internationale et les principes du droit public, Paris 1950 (erste 
Auflage 1929): „Il y a concentration du pouvoir, immanent au corps politique, en la personne 
des gouvernants. […] La République crée son roi, il y a donc un acte par lequel le corps social 
désigne la personne de ceux qui sont ‚commis‘ à la gestion de ses affaires, et du même coup, ils 
ont ‚autorité‘; mais le pouvoir qu’ils exercent est celui même du corps social“ (210–214, hier 
210–211).

48 Wir benutzen die Ausgabe von V.  Beltrán de Heredia, Comentarios a la Secunda Secundae 
de Santo Tomás II, Salamanca 1932. Das Werk wurde zwischen 1534 und 1537 ausgearbeitet.

49 „[…] quando volumus eligere principem, debemus eligere bonum virum privatum […]“ 
(Thomas von Aquin, S.th. II-IIae q.47 a.11).
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41 Die Übertragung der Macht
Wıe oben bereıits erwähnt, Aindet INa  - bel1 Vıtor1a iın ezug aut das Thema
der Gewalterteilung 1ne Terminologıe VOL, die nıcht erheblich VOo der
se1inen Zeıtgenossen herrschenden Sprachlichkeıit aAbweicht. Diese iınnerhal
der Scholastik typische Terminologie ertährt praktısch keine Ausnahme
iın den Kkommentaren. Tatsächlich erscheint dieser Wortgebrauch eın jedes
Mal, WEl Vıtor1a das Thema des unmıttelbaren Ursprungs der Staatsge-
walt behandelt oder darauf hinweıst abgesehen eben VOo Ausdruck „die

übertragen“, 1ne Redewendung, dıe on nıemals (wenıgstens
iın De Potestate CLULLL, iın De DPotestate ecclestasticda, De 1ndıs und iın den
Kkommentaren ZU  — Summad Theologiae IL-II bel1 Vıtor1a vorgefunden wırd.

War wıiederholt Vıtorı1a, dass die Gewalt, mıt deren Ausübung der Furst
beauftragt wırd, keıine andere als die der Gemeınnschaft celbst 1st.> Der Autor
stellt jedoch die These auf, dass die Staatsgewalt VOoO der Gemeininschatt her
kommt: potestas PST vepublica.” In einem welteren bedeutenden Text, der
dem Recht aut Steuererhebung gewidmet 1St, außert Vıtor1a, dass die Fursten
ıhre „POTESTAS el auctorıtas”, das heifßt nıcht LUr die Ausübung der Gewalt,
sondern auch die Ermächtigung dafür ‚„ cd respublica“ erhalten.? Man I1NUS$S

aber bemerken, dass die Präposition €  „a aut Lateın mehrere Bedeutungen
ausdrückt, darunter „Mittel“, „Ursache“, „Ursprung“ und „Agens” (ım
Passıv)”. DIiese vehören alle dem begrifflichen Bereich der Übertragungs-
theorı1e A auch WEl S1€ nıcht eın anderes Verständnıiıs der Erteilung der
Staatsgewalt ausschließen. Denn auch WEl die Übertragungstheorie nıcht
geteılt wırd, annn jedoch begründeterweıse behauptet werden, dass die
Gemeinschatt die AUKNSNA (materialıs) der 1St, ohne deren Ex1istenz
die regıierende Befugnis weder notwendig och möglıch ware. Im yleichen
Sinne aber VOo einer anderen Perspektive ALLS betrachtet 1St die (3emeıln-
schaft der rsprung der Gewalt. Schlieflich 1St S1€ auch diejenige, die VOoO

siıch celbst ausgehend die Gewalt entweder jemandem aufträgt oder aber
ıhren Träger bezeichnet (Mıttel unı gens)

Dieselben Überlegungen könnte der Gebrauch des Ausdruckes „[potes-
taS| dependet republica“ nahelegen, iınsotern die Abhängigkeıit der Gewalt
VOoO der Gemeinschaft nıcht unbedingt aUSSAST, dass die vespublica 1St,
die die Gewalt dem Träger überträgt. Es hängt Ja nıcht LUr iıne Schenkung
der Gewalt seltens der yespublica, sondern auch die Bezeichnung ıhres Irä-
SCIS iın diesem Falle, ohne 1ne echte Übertragung setizen VOo

der vespublica el Dass Vıtor1a celbst sotort den Sinn se1iner 1 diesem Absatz

5(} CL POLESTLALEM CLa habeat LCX habeat respublica”, lautet dıe Vorausset-
ZUNS e1ines Eınwandes, dıe 1tor1a nıcht ablehnt, sondern annımmt (Thomas VÜüorNn AÄgqguin, S.cth
11-Ilae q.5 U a.1)

Vel Thomas Vrn AÄqguin, S.th. 11-Ilae q-40 a.l, I, q.104 2.6, (ad hoc locum, codice
Joannıs Solano).
5 Vel Thomas Vorn AÄgqgauin, S.cth 11-Ilae q.40 a.l, 11,
57 Vel YNOMHX. Thomas, 5yntaxe Latıne, Parıs 19/2, —
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4.1.2  Die Übertragung der Macht

Wie oben bereits erwähnt, findet man bei Vitoria in Bezug auf das Thema 
der Gewalterteilung eine Terminologie vor, die nicht erheblich von der unter 
seinen Zeitgenossen herrschenden Sprachlichkeit abweicht. Diese innerhalb 
der Scholastik typische Terminologie erfährt praktisch keine Ausnahme 
in den Kommentaren. Tatsächlich erscheint dieser Wortgebrauch ein jedes 
Mal, wenn Vitoria das Thema des unmittelbaren Ursprungs der Staatsge-
walt behandelt oder darauf hinweist – abgesehen eben vom Ausdruck „die 
potestas übertragen“, eine Redewendung, die sonst niemals (wenigstens 
in De potestate civili, in De potestate ecclesiastica, De indis und in den 
Kommentaren zur Summa Theologiae II-II) bei Vitoria vorgefunden wird.

Zwar wiederholt Vitoria, dass die Gewalt, mit deren Ausübung der Fürst 
beauftragt wird, keine andere als die der Gemeinschaft selbst ist.50 Der Autor 
stellt jedoch die These auf, dass die Staatsgewalt von der Gemeinschaft her 
kommt: potestas est a republica.51 In einem weiteren bedeutenden Text, der 
dem Recht auf Steuererhebung gewidmet ist, äußert Vitoria, dass die Fürsten 
ihre „potestas et auctoritas“, das heißt nicht nur die Ausübung der Gewalt, 
sondern auch die Ermächtigung dafür „a respublica“ erhalten.52 Man muss 
aber bemerken, dass die Präposition „a“ auf Latein mehrere Bedeutungen 
ausdrückt, darunter „Mittel“, „Ursache“, „Ursprung“ und „Agens“ (im 
Passiv)53. Diese gehören alle dem begrifflichen Bereich der Übertragungs-
theorie an, auch wenn sie nicht ein anderes Verständnis der Erteilung der 
Staatsgewalt ausschließen. Denn auch wenn die Übertragungstheorie nicht 
geteilt wird, kann jedoch begründeterweise behauptet werden, dass die 
Gemeinschaft die causa (materialis) der potestas ist, ohne deren Existenz 
die regierende Befugnis weder notwendig noch möglich wäre. Im gleichen 
Sinne – aber von einer anderen Perspektive aus betrachtet – ist die Gemein-
schaft der Ursprung der Gewalt. Schließlich ist sie auch diejenige, die von 
sich selbst ausgehend die Gewalt entweder jemandem aufträgt oder aber 
ihren Träger bezeichnet (Mittel und Agens).

Dieselben Überlegungen könnte der Gebrauch des Ausdruckes „[potes-
tas] dependet a republica“ nahelegen, insofern die Abhängigkeit der Gewalt 
von der Gemeinschaft nicht unbedingt aussagt, dass es die respublica ist, 
die die Gewalt dem Träger überträgt. Es hängt ja nicht nur eine Schenkung 
der Gewalt seitens der respublica, sondern auch die Bezeichnung ihres Trä-
gers – in diesem Falle, ohne eine echte Übertragung vorauszusetzen – von 
der respublica ab. Dass Vitoria selbst sofort den Sinn seiner in diesem Absatz 

50 „[…] cum omnem potestatem quam habeat rex habeat respublica“, lautet die Vorausset-
zung eines Einwandes, die Vitoria nicht ablehnt, sondern annimmt (Thomas von Aquin, S.th. 
II-IIae q.50 a.1).

51 Vgl. Thomas von Aquin, S.th. II-IIae q.40 a.1, 3, q.104 a.6, 2: (ad hoc locum, ex codice 
P. Joannis Solano).

52 Vgl. Thomas von Aquin, S.th. II-IIae q.40 a.1, 11, 12.
53 Vgl. A.  Ernout/F.  Thomas, Syntaxe Latine, Paris 1972, 79–122.
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beftürworteten Posıtion erklärt, scheıint eın Beweıls daftür se1n, dass siıch
iın dieser rage begrifflichen Bereich der Übertragungstheorie anlehnt.
IDIE Gewalt der Machthaber und ‚W ar „magıstratus c1iıvıles el et

princıpes” ), die VOo  am der respublica natürlıch abhängt, wırd VO  am der respublıca
celbst vegeben (dedit) beziehungsweıse zugestanden (CONCESSLE). In diesem
Kontext behauptet Vıtor1a auch, dass die der Fursten nıcht 2ro-
er sel als die ıhnen VOoO der Gemeiuinschaft vegebene Macht Hıeraus tolgt
Cerstens, dass die Pflicht ZU Gehorsam der respublica nıcht die (Gsrenzen
der (verfassungsrechtlichen) Einrichtung der Gewalt („sıcut respublica
[potestatem)| institult”) überschreıtet un: zweıtens, dass sıch die Pflichten
des Gehorsams emselben Prinzıp entsprechend 1Ur die (jesetze hal-
ten mussen, WEl die Vormachtstellung des Machthabers entweder durch
die VOo der vespublica zugestandene Institution oder durch Mandat SOWIl1e
(jesetz eingerichtet wırd.* Es I11U8S55 hıerbeli beachtet werden, dass diese
Korollarıen bezüglıch des Gehorsams als moralısche un! rechtliche Pflicht
1 Grundsatz der Erteilung der Staatsgewalt VOo Seiten der vespublica un!
dementsprechend iın der verfassungsmäfsigen Gestalt dieser Erteilung, die
die konkrete orm unı die (Gsrenzen der Unterordnungsverhältnisse regelt,
ıhren Grundsatz finden.°

Es lıegt aut der Hand, dass INa  - 1er 1ne Formulierung des Problems
findet, die anders 1St, als die iın De Potestate c1alz. Jedenfalls vertireten WIr
die Rückführung der Lösung dieser Abweıichung aut De Potestate C104l
als Auslegungsschlüssel der entsprechenden Lehre Vıtor1as, da diese Texte
mıt der spezifıschen Ablehnung einer Gewaltübertragung Vo Selıten der
respublica keinen Wıderspruch darstellen (sıehe 32 und 3.3) Aufgrund
der Natur der Staatsgewalt bel1 Vıtor1a z1elt 1ne solche Ablehnung aut die
Übertragung einer schon 1mM Voraus VOo der Gemeinschatt ausgeübten
Gewalt (sıehe 6.)

De POTtESTALE eccles1iastica

4 7 1 IDIE kanonısche Lehre
In De Potestate ecclesiastıica siınd mehrere Stellen auffindbar, iın denen die
rage des Ursprungs der polıtischen Gewalt 1 Vergleich ZU  — kırchlichen
beziehungsweise päpstlichen Gewalt behandelt wırd. Es lıegt aut der Hand,

54 Vel Thomas VÜüorNn AÄgqgmin, S.th. 11 qg.104 a
79 In diesem Sınne _und 1m (zegensatz ZULI Formulierung, dıe ın „De DOTESTLALE civalı"“ fest-

vestellt wırd, hängt dem „Kodex Solanos“ ach dıe Staatsgewalt V der (Zemelhnnschaft ab, dıe
elterliche (zewalt dagegen V Naturrecht. Es IL1LL55 hıerbei beachtet werden, ass dıe Argu-
mentatıon des AÄAutors nıcht auf das CGrundtundament und den Wert, sondern auft dıe unmıttel-
are Entstehung (und tolgerichtig posıtıve Einrichtung) der Staatsgewalt zıielt, deren Träger
nıchtV Natur ALLS ondern ıttels vemennschattlicher Entscheidung ernannt werden mussen,
während der Vater V Naturrecht als Famılıenoberhaupt vekennzeichnet wırd (vel. Thomas
Vorn AÄgqgmin, S.th. 11 qg.104 a.5)
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befürworteten Position erklärt, scheint ein Beweis dafür zu sein, dass er sich 
in dieser Frage am begrifflichen Bereich der Übertragungstheorie anlehnt. 
Die Gewalt der Machthaber (und zwar „magistratus civiles et rectores et 
principes“), die von der respublica natürlich abhängt, wird von der respublica 
selbst gegeben (dedit) beziehungsweise zugestanden (concessit). In diesem 
Kontext behauptet Vitoria auch, dass die potestas der Fürsten nicht grö-
ßer sei als die ihnen von der Gemeinschaft gegebene Macht. Hieraus folgt 
erstens, dass die Pflicht zum Gehorsam der respublica nicht die Grenzen 
der (verfassungsrechtlichen) Einrichtung der Gewalt („sicut respublica 
[potestatem] instituit“) überschreitet und zweitens, dass sich die Pflichten 
des Gehorsams demselben Prinzip entsprechend nur an die Gesetze hal-
ten müssen, wenn die Vormachtstellung des Machthabers entweder durch 
die von der respublica zugestandene Institution oder durch Mandat sowie 
Gesetz eingerichtet wird.54 Es muss hierbei beachtet werden, dass diese 
Korollarien bezüglich des Gehorsams als moralische und rechtliche Pflicht 
im Grundsatz der Erteilung der Staatsgewalt von Seiten der respublica und 
dementsprechend in der verfassungsmäßigen Gestalt dieser Erteilung, die 
die konkrete Form und die Grenzen der Unterordnungsverhältnisse regelt, 
ihren Grundsatz finden.55

Es liegt auf der Hand, dass man hier eine Formulierung des Problems 
findet, die anders ist, als die in De potestate civili. Jedenfalls vertreten wir 
die Rückführung der Lösung dieser Abweichung auf De potestate civili 8 
als Auslegungsschlüssel der entsprechenden Lehre Vitorias, da diese Texte 
mit der spezifischen Ablehnung einer Gewaltübertragung von Seiten der 
respublica keinen Widerspruch darstellen (siehe 3.2 und 3.3): Aufgrund 
der Natur der Staatsgewalt bei Vitoria zielt eine solche Ablehnung auf die 
Übertragung einer schon im Voraus von der Gemeinschaft ausgeübten 
Gewalt (siehe 6.).

 4.2  De potestate ecclesiastica

4.2.1  Die kanonische Lehre

In De potestate ecclesiastica sind mehrere Stellen auffindbar, in denen die 
Frage des Ursprungs der politischen Gewalt im Vergleich zur kirchlichen 
beziehungsweise päpstlichen Gewalt behandelt wird. Es liegt auf der Hand, 

54 Vgl. Thomas von Aquin, S.th. II q.104 a.5.
55 In diesem Sinne –und im Gegensatz zur Formulierung, die in „De potestate civili“ fest-

gestellt wird, hängt dem „Kodex Solanos“ nach die Staatsgewalt von der Gemeinschaft ab, die 
elterliche Gewalt dagegen vom Naturrecht. Es muss hierbei beachtet werden, dass die Argu-
mentation des Autors nicht auf das Grundfundament und den Wert, sondern auf die unmittel-
bare Entstehung (und folgerichtig positive Einrichtung) der Staatsgewalt zielt, deren Träger 
nicht von Natur aus sondern mittels gemeinschaftlicher Entscheidung ernannt werden müssen, 
während der Vater vom Naturrecht als Familienoberhaupt gekennzeichnet wird (vgl. Thomas 
von Aquin, S.th. II q.104 a.5).
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dass die entsprechenden Bestimmungen zahlreicher als die der Kommentare
ZUT Summa theologiae 1I-1Ilae des heiligen Thomas sind. Diese Relectio nam-
ıch 1ST dem IThema der potestas einer vollkommenen Gesellschatt und WarTr

der Kırche) gewidmet, deren spezifischer Begrifft als SuDrema DOLESLAS aufßser
den Angaben der Offenbarung VOo  am einem philosophischen Ausgangspunkt
ALLS anhand der Ertorschung der Natur der Staatsgewalt analog untersucht
wırd. Kkommen WwWIr 1U ZUT Vorstellung der dem rsprung der Staatsgewalt
entsprechenden Stellen iın De botestate ecctestastica.?®

Vıtor1a bekräftigt die theologische Letztbegründung der Staatsgewalt
mıt einem /Zıtat des heiligen Paulus IDIE der Fursten kommt VOo

ott.> Aufßerdem Aindet INa  - iın diesem Werk die schon bekannte term1ıno-
logische Formulierung der Scholastık. Demnach hat das olk das Recht,
einen Fursten beziehungsweıse 1ne Regierung einzurichten (constitnere).””
uch 1mM Zusammenhang mıt der Behauptung der ındırekten kırchlichen
Autorıität über die säakulare Ebene wırd die dem olk als poliıtischer Einheıt
entsprechende Befugnis, einen Fursten wählen (elıgere), bestätigt.”” In
derselben Linıe Aindet INa  - die kanonıschen Ausdrücke, die sıch aut den iın
der Gemeiinschaftt velegenen rsprung der Gewalt beziehen: „POTLESTAS prıin-
cıpum secularıum Eest communıtate el republica”.  < 60 Die soctetas perfecta dartft
denjenıgen, den S1€e aussucht, mıt dieser Gewalt beauftragen (eam mandare,
T committere)®, W1€e S1€e auch das Recht hat, verfassungsrechtlich über
die Art unı We1lise der Regierungsform entscheıiden.®?*?

47 Einrichtung ohne Machtübertragung
Be1l der Suche ach den Bestimmungen iın De potestate ecclestastica, die die
rage des Ursprungs un: des Trägers der Staatsgewalt betreften, Aindet INa  -

dreı Argumente Vıtor1as, die ZU  — Erörterung des VOo der Übertragungs-
theorı1e hervorgerufenen Problems angeführt werden mussen.®

Um die These verteidigen, ach der die kırchliche Gewalt und WTr

die der Päpste un! der Biıschötfe) weder „primo“” och „PCI se unmıttelbar
iın der Kırche liegt w1e€e vergleichsweise die Staatsgewalt doch unmıttelbar
iın der polıtischen Gemeiuinschaft liegt behauptet Vıtor1a erster Stelle,
dass 1ne Gemeıinschatt, iın der die Mehrheıt der Mitglieder unfähig 1St (non
SUNT CAaPaCES), die Gewalt auszuüben, mıt keiner beauftragt werden
dart SO veschieht tatsäiächlich 1mM Fall der Kırche, Kınder un: „viele

56 Das Werk wurde 153572 ausgearbeıtet.
I Vel FYANCLISCO de Vitor1da, Relectio 1, De DOTESTLALE eccles1astıca ILL, 3,
9 Vel Ders., Relectio 1, De POTLESLALE eccles1astıca 1, 11; ILL, Ders., Relectio 1L, De POLESLALC

eccles1astıca 1L, 15
5G Vel Ders., Relectio 1, De DOTESTLALE eccles1astıca ILL,
60 Ders., Relectio 1, De DOTESTALE eccles1astıca 1 sıehe auch und ders., Relectio 1L, De

DOTESTLALE eccles1astıca 1,
Vel Ders., Relectio 1L, De DOTLESTLALE eccles1astıca 1,

G Vel Ebd
63 Vel Ebd
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dass die entsprechenden Bestimmungen zahlreicher als die der Kommentare 
zur Summa theologiae II-IIae des heiligen Thomas sind. Diese Relectio näm-
lich ist dem Thema der potestas einer vollkommenen Gesellschaft (und zwar 
der Kirche) gewidmet, deren spezifischer Begriff als suprema potestas – außer 
den Angaben der Offenbarung – von einem philosophischen Ausgangspunkt 
aus anhand der Erforschung der Natur der Staatsgewalt analog untersucht 
wird. Kommen wir nun zur Vorstellung der dem Ursprung der Staatsgewalt 
entsprechenden Stellen in De potestate ecclesiastica.56

Vitoria bekräftigt die theologische Letztbegründung der Staatsgewalt 
mit einem Zitat des heiligen Paulus: Die potestas der Fürsten kommt von 
Gott.57 Außerdem findet man in diesem Werk die schon bekannte termino-
logische Formulierung der Scholastik. Demnach hat das Volk das Recht, 
einen Fürsten beziehungsweise eine Regierung einzurichten (constituere).58 
Auch im Zusammenhang mit der Behauptung der indirekten kirchlichen 
Autorität über die säkulare Ebene wird die dem Volk als politischer Einheit 
entsprechende Befugnis, einen Fürsten zu wählen (eligere), bestätigt.59 In 
derselben Linie findet man die kanonischen Ausdrücke, die sich auf den in 
der Gemeinschaft gelegenen Ursprung der Gewalt beziehen: „potestas prin-
cipum secularium est a communitate et republica“.60 Die societas perfecta darf 
denjenigen, den sie aussucht, mit dieser Gewalt beauftragen (eam mandare, 
et committere)61, so wie sie auch das Recht hat, verfassungsrechtlich über 
die Art und Weise der Regierungsform zu entscheiden.62

4.2.2  Einrichtung ohne Machtübertragung

Bei der Suche nach den Bestimmungen in De potestate ecclesiastica, die die 
Frage des Ursprungs und des Trägers der Staatsgewalt betreffen, findet man 
drei Argumente Vitorias, die zur Erörterung des von der Übertragungs-
theorie hervorgerufenen Problems angeführt werden müssen.63

Um die These zu verteidigen, nach der die kirchliche Gewalt (und zwar 
die der Päpste und der Bischöfe) weder „primo“ noch „per se“ unmittelbar 
in der Kirche liegt – wie vergleichsweise die Staatsgewalt doch unmittelbar 
in der politischen Gemeinschaft liegt – behauptet Vitoria an erster Stelle, 
dass eine Gemeinschaft, in der die Mehrheit der Mitglieder unfähig ist (non 
sunt capaces), die Gewalt auszuüben, mit keiner potestas beauftragt werden 
darf. So geschieht es tatsächlich im Fall der Kirche, wo Kinder und „viele 

56 Das Werk wurde 1532 ausgearbeitet.
57 Vgl. Francisco de Vitoria, Relectio I, De potestate ecclesiastica III, 3, 2.
58 Vgl. Ders., Relectio I, De potestate ecclesiastica I, 11; III, 4; Ders., Relectio II, De potestate 

ecclesiastica II, 18.
59 Vgl. Ders., Relectio I, De potestate ecclesiastica III, 12.
60 Ders., Relectio I, De potestate ecclesiastica IV, 3; siehe auch 7 und ders., Relectio II, De 

potestate ecclesiastica I, 4.
61 Vgl. Ders., Relectio II, De potestate ecclesiastica I, 4.
62 Vgl. Ebd.
63 Vgl. Ebd.
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andere“ Mitglieder der Fähigkeıt der hıerarchischen Gewalt entbehren.
Gemäfßs uUuLLSCTEIN Verständnıis des vitor1anıschen Ausdruckes, handelt
sıch hıerbeli nıcht LUr einen Mangel Rechtsfähigkeıt, sondern auch

einen Mangel (menschlıcher) Tauglichkeıt, die Befugni1s der kırch-
lıchen ertüllen Wel Mängel, die sowohl die Rechtsgültigkeıt
der Investitur als auch die blofßfe taktısche Möglıchkeıt der Ausübung VOCI-

eiteln. AÄAus dem Zusammenhang dieser Argumentatıon ann die Posıtion des
Autors tolgendermafßßen erklärt werden: SO w1e€e iın der Famılıie die
nıcht unmıttelbar iın ıhr als (Ganze, sondern beiım Vater lag  64  ’ lıegt iın der
Diöozese die beiım Bıischoft. Im Gegensatz dazu lıegt die polıtische

unmıiıttelbar iın der CGemeıinschaft, deren Mıitglieder der gemeinschaft-
lıchen potestas vegenüber „gleich“ siınd („aequalıter habent ad ıllam“)

An zwelılter Stelle 1St der vitorlanısche Vergleich zwıschen der W.hl des
Papstes un: der des säkularen Fursten 1in rwagung zıehen, sowohl] SCH
der Beziehung dieser Darlegung den Argumenten der zukünftigen Gegner
der Übertragungstheorie, als auch SCH ıhrer theoretischen Verbindung
ZUuU  — iın der zweıten Scholastık herrschenden Auffassung VOo unmıttelbaren
rsprung der Gewalt.®

Vıtor1a hebt hervor, dass der apst VOoO den Kardınälen nıcht „1M Namen
der Kirche“, sondern einer posıtıven, VO den Päpsten celbst erlassenen
Gesetzgebung tolgend vewählt wırd. Die These enthält die Ablehnung
einer der Kırche vegenüber repräsentatıven Befugnis der 1 Konklave VOCI-

sammelten Kardınäle. Diese schaften, W1€e jedwede WÄiähler der höchsten
kırchlichen Autorıität, mıiıt der Bezeichnung eliner estimmten Person L1UTr die
notwendige Bedingung für die Gewalteinrichtung, nach der die Übertragung
vonselten (sJottes ALLS aut diese Person stattfinden wırd. IDIE Gründe hierfür
sind ZU eınen, dass, w1e€e oben schon DESAHT, die kırchliche Gewalt nıcht
VOo der Kırche als menschliche Gemeininschatt ALLS entstanden 1St, sondern
einen übernatürlichen rsprung un: 1ne ebensolche Wırkung hat; ZU

anderen aber unı das 1St der spezifische Grund, weshalb den Kardınilen
keiıne yemeıinschaftlıche Repräsentation zugesprochen werden dart dass
ıhre Befugni1s hlerzu VOoO der Autorı1ität der Kırche abhängt, csowelt S1€ als
WÄihler alleın aufgrund eines vorher iın Kraft getretenen Auftrags tür die
Bezeichnung des Papstes zuständıg Sind. Als Fazıt bedeutet dies: IDIG WÄShler
des Papstes üben keıine Repräsentation auUS, sondern sind durch iıne VOCI-

fassungsmäfßıige päpstliche Ermächtigung Beauftragte.
uch WE die These, dass die Wihler als echte Keprasentanten der Kırche

handeln, AD SCHOINLLEL würde, könnten b  Jene laut Vıtor1a dem apst dennoch
nıcht die kırchliche übertragen, ebenso w1e€e weder die WÄihler des
alsers och die des Abtes 1ne Gewalt übertragen. Denn 1 Fall des Kaı1-
SCI;=S haben die W.ahlfürsten WTr 1ne Autorıität, aber handelt sıch nıcht

64 Vel Relectio 1L, De DOTLESTLALE eccles1iastıca, 1,
69 Vel Relectio 1L, De DOTESTLALE ecclesiastıca, 1,
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andere“ Mitglieder der Fähigkeit der hierarchischen Gewalt entbehren. 
Gemäß unserem Verständnis des vitorianischen Ausdruckes, handelt es 
sich hierbei nicht nur um einen Mangel an Rechtsfähigkeit, sondern auch 
um einen Mangel an (menschlicher) Tauglichkeit, die Befugnis der kirch-
lichen potestas zu erfüllen – zwei Mängel, die sowohl die Rechtsgültigkeit 
der Investitur als auch die bloße faktische Möglichkeit der Ausübung ver-
eiteln. Aus dem Zusammenhang dieser Argumentation kann die Position des 
Autors folgendermaßen erklärt werden: So wie in der Familie die potestas 
nicht unmittelbar in ihr als Ganze, sondern beim Vater lag64, so liegt in der 
Diözese die potestas beim Bischof. Im Gegensatz dazu liegt die politische 
potestas unmittelbar in der Gemeinschaft, deren Mitglieder der gemeinschaft-
lichen potestas gegenüber „gleich“ sind („aequaliter se habent ad illam“).

An zweiter Stelle ist der vitorianische Vergleich zwischen der Wahl des 
Papstes und der des säkularen Fürsten in Erwägung zu ziehen, sowohl wegen 
der Beziehung dieser Darlegung zu den Argumenten der zukünftigen Gegner 
der Übertragungstheorie, als auch wegen ihrer theoretischen Verbindung 
zur in der zweiten Scholastik herrschenden Auffassung vom unmittelbaren 
Ursprung der Gewalt.65

Vitoria hebt hervor, dass der Papst von den Kardinälen nicht „im Namen 
der Kirche“, sondern einer positiven, von den Päpsten selbst erlassenen 
Gesetzgebung folgend gewählt wird. Die These enthält die Ablehnung 
einer der Kirche gegenüber repräsentativen Befugnis der im Konklave ver-
sammelten Kardinäle. Diese schaffen, wie jedwede Wähler der höchsten 
kirchlichen Autorität, mit der Bezeichnung einer bestimmten Person nur die 
notwendige Bedingung für die Gewalteinrichtung, nach der die Übertragung 
vonseiten Gottes aus auf diese Person stattfinden wird. Die Gründe hierfür 
sind zum einen, dass, wie oben schon gesagt, die kirchliche Gewalt nicht 
von der Kirche als menschliche Gemeinschaft aus entstanden ist, sondern 
einen übernatürlichen Ursprung und eine ebensolche Wirkung hat; zum 
anderen aber – und das ist der spezifische Grund, weshalb den Kardinälen 
keine gemeinschaftliche Repräsentation zugesprochen werden darf –, dass 
ihre Befugnis hierzu von der Autorität der Kirche abhängt, soweit sie als 
Wähler allein aufgrund eines vorher in Kraft getretenen Auftrags für die 
Bezeichnung des Papstes zuständig sind. Als Fazit bedeutet dies: Die Wähler 
des Papstes üben keine Repräsentation aus, sondern sind durch eine ver-
fassungsmäßige päpstliche Ermächtigung Beauftragte.

Auch wenn die These, dass die Wähler als echte Repräsentanten der Kirche 
handeln, angenommen würde, könnten jene laut Vitoria dem Papst dennoch 
nicht die kirchliche potestas übertragen, ebenso wie weder die Wähler des 
Kaisers noch die des Abtes eine Gewalt übertragen. Denn im Fall des Kai-
sers haben die Wahlfürsten zwar eine Autorität, aber es handelt sich nicht 

64 Vgl. Relectio II, De potestate ecclesiastica, I, 4.
65 Vgl. Relectio II, De potestate ecclesiastica, I, 6.
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1ne gleichwertige Würde, für die S1€e wählen 1ne Lage, die Vıtor1a als
„1M Recht ZuL bekannt“ beurteılt; un: 1 Fall des Abtes haben die Brüder
überhaupt keine Autorität, abgesehen VO dem Recht, einen ıhnen
ZU Superi10r (sıehe 5.)

Es I1NUS$S nachdrücklich betont werden, dass das zweıtgenannte Beispiel
tür die aufgewortene Problematık höchst relevant LSt Wahrhaftig wurde der
Kaıiser des Heıligen Römıischen Reiches Deutscher Natıon VOo den Kurfürs-
ten vewählt, die den Ka1ıiser ZUTLC höchsten Autorı1tät einer Staatenverbindung
ernannten ö Es sel daraut hingewiesen, dass diese Fuüursten nıcht ZUTLC gleichen
Gemeinschaft vehörten weder VOTL och ach der W.hl Es handelt sıch
also hıerbeli nıcht einen Anwendungsfall einer Regierungseinrichtung
VO Seiten der Mitglieder einer Gemeiinschatt. Im Fall der Mönche aber
stellen WIr Beispiel Vıtor1as test, dass S1€e WTr demselben Kloster (oder
derselben Gemeiinschaft) angehören, jedoch ebenso dem Abt die Gewalt
nıcht übertragen, sondern ıh LU Hıeraus tolgt, dass Vıtor1a iın
diesem Zusammenhang wenıgstens einen Fall 1n Betracht zıeht, beli dem die
die Gemeiuinschaft repräsentierenden Mitglieder WTr iıne Ernennung, aber
keine Machtübertragung vornehmen. Des Weıteren 1ST bemerken, dass der
Grund einer Abweıisung der Machtübertragung iın diesem Fall nıcht darın
besteht, dass die Gewalt /ure divino T naturalı nıcht beım Kloster lıegt, da
1ne echte Machtübertragung auch nıcht iın der polıtischen Gemeiuinschaft
statthndet w1e€e iın De Potestate C101l erwähnt wurde.

An dritter Stelle hält der Vertasser die päpstliche Einrichtung e1ines politi-
schen Fuüursten (constitnere) tür legıtim, auch WE Vıtor1a befürwortet, dass
die ındırekte Vormachtstellung der kırchlichen über die säkulare Gewalt
keıne Machtdelegation VOo apst den Fursten einschlieft da nıemand
„das, W 4S nıcht hat, veben c  kannn un! der apst über eın spezifisches
polıtisches Recht bezüglıch der respublica verfügt, sotern eın polıtischer
Herr 1St Denn iın diesem besonderen Fall handelt der apst nıcht als Träger
einer Herrschaft, der ein1ıge ıhrer Kompetenzen delegiert, sondern als (gelst-
lıche) Autorıtät, die mıttels einer Weihe den Tıtel der säkularen Herrschaft
als Diener (Jottes sanktionilert.®5

66 on ODOFLEL UL electores habeant authoriıtatem ac U AL elıgunt, SICUT de elec-
tionıbus Imperatoris: 1MO electores Abbatum nullam habent authoritatem vel dıgnıtatem, sed
habent authoritatem el POLESLALEM applıcandı dıgnıtatem ıllı“ (FYancısco de Vitorid, Relectio 1L,
De DOTESTLALE eccles1astıca 1, 6

G7 Zur verfassungsrechtlichen oarm des Heılıgen Römischen Reıiches vel AÄArno Buschmann,
Heılıges Römuisches Reich Reich Verfassung. Staat, ın ans-Jürgen Becker (Hg.), /Zusam-
MENSZESELZLE Staatlıchkeit ın der Europäischen Verftassungsgeschichte, Berlın 2006, 9—39; arl
Otmar Freiherrvon Aretin, Principio MONÄAFqUICO Organızacıon Jerarquıica del NSacro Imper10
Komano, ın Russel/J. Andres- (zallego (Hy.), Las MONAarqulias del AÄAntıguo Regımen, e ILLOIL-
arqu1as cCompuestas?, Madrıd 1996, 1 33—140

G5 Vel FYANcısSco de Viıtorid, Relectio 1, De DOTLESTLALE eccles1astıca ILL, ILL,

361361
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um eine gleichwertige Würde, für die sie wählen – eine Lage, die Vitoria als 
„im Recht gut bekannt“ beurteilt; und im Fall des Abtes haben die Brüder 
überhaupt keine Autorität, abgesehen von dem Recht, einen unter ihnen 
zum Superior zu ernennen (siehe 5.). 66

Es muss nachdrücklich betont werden, dass das zweitgenannte Beispiel 
für die aufgeworfene Problematik höchst relevant ist. Wahrhaftig wurde der 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation von den Kurfürs-
ten gewählt, die den Kaiser zur höchsten Autorität einer Staatenverbindung 
ernannten 67. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Fürsten nicht zur gleichen 
Gemeinschaft gehörten – weder vor noch nach der Wahl. Es handelt sich 
also hierbei nicht um einen Anwendungsfall einer Regierungseinrichtung 
von Seiten der Mitglieder einer Gemeinschaft. Im Fall der Mönche aber 
stellen wir am Beispiel Vitorias fest, dass sie zwar demselben Kloster (oder 
derselben Gemeinschaft) angehören, jedoch ebenso dem Abt die Gewalt 
nicht übertragen, sondern ihn nur ernennen. Hieraus folgt, dass Vitoria in 
diesem Zusammenhang wenigstens einen Fall in Betracht zieht, bei dem die 
die Gemeinschaft repräsentierenden Mitglieder zwar eine Ernennung, aber 
keine Machtübertragung vornehmen. Des Weiteren ist zu bemerken, dass der 
Grund einer Abweisung der Machtübertragung in diesem Fall nicht darin 
besteht, dass die Gewalt jure divino et naturali nicht beim Kloster liegt, da 
eine echte Machtübertragung auch nicht in der politischen Gemeinschaft 
stattfindet – wie in De potestate civili 8 erwähnt wurde.

An dritter Stelle hält der Verfasser die päpstliche Einrichtung eines politi-
schen Fürsten (constituere) für legitim, auch wenn Vitoria befürwortet, dass 
die indirekte Vormachtstellung der kirchlichen über die säkulare Gewalt 
keine Machtdelegation vom Papst an den Fürsten einschließt – da niemand 
„das, was er nicht hat, geben kann“, und der Papst über kein spezifisches 
politisches Recht bezüglich der respublica verfügt, sofern er kein politischer 
Herr ist. Denn in diesem besonderen Fall handelt der Papst nicht als Träger 
einer Herrschaft, der einige ihrer Kompetenzen delegiert, sondern als (geist-
liche) Autorität, die mittels einer Weihe den Titel der säkularen Herrschaft 
als Diener Gottes sanktioniert.68

66 „[N]on oportet ut electores habeant authoritatem ad quam eligunt, sicut patet de elec-
tionibus Imperatoris: imo electores Abbatum nullam habent authoritatem vel dignitatem, sed 
habent authoritatem et potestatem applicandi dignitatem illi“ (Francisco de Vitoria, Relectio II, 
De potestate ecclesiastica I, 6).

67 Zur verfassungsrechtlichen Form des Heiligen Römischen Reiches vgl. Arno Buschmann, 
Heiliges Römisches Reich. Reich. Verfassung. Staat, in Hans-Jürgen Becker (Hg.), Zusam-
mengesetzte Staatlichkeit in der Europäischen Verfassungsgeschichte, Berlin 2006, 9–39; Karl 
Otmar Freiherr von Aretin, Principio monárquico y organización jerárquica del Sacro Imperio 
Romano, in: C.  Russel/J.  Andrés-Gallego (Hg.), Las monarquías del Antiguo Régimen, ¿mon-
arquías compuestas?, Madrid 1996, 133–140.

68 Vgl. Francisco de Vitoria, Relectio I, De potestate ecclesiastica III, III, 4.



SERGIO RAUTI ASTANO ( LRISTINA ÄNDRFEA SERENI

4 3 De ındıs

In diesem tür die Entwicklung des Völkerrechts wesentlichen Werk kön-
NEeN 1Ur wenıge Ausführungen hinsıchtlich des Ursprungs der Staatsgewalt
aufgefunden werden.®”

Was das Problem des Verhältnisses zwıschen Gemeinschaft un: Regierung
1mM Allgemeıinen betrifft, wurden rwagungen angestellt, die aber die inner-
halb der Scholastik herrschende Meınung weder bestätigen noch wıderlegen.
SO ZU Beispiel die Behauptung, wonach die Mehrheıt iın einer vespublica
aufgrund der Schwierigkeıt, die vesellschaftliche Einstimmigkeıt errel-
chen, das Recht hat, einen Fursten tür die QESAMTE Gemeinschatt wählen
(hossent eligere princıpem). ank dieses Rechts dart die Mitgliedsmehrheıit
für sıch celbst einen Herrscher einrichten (constitnere dominum)'®, welcher
demzufolge 1 Namen der Gemeinschaft un: ıhrer Autorı1ität handelt erg
gerıt DICEM ET Authorıitatem ıllius)}. Wıe schon DESAYLT, klären diese Urteile die
spezıfısche rage der vıitor1anıschen Aufnahme oder Abweıchung bezüglıch
der veläufigen Übertragungstheorie nıcht, da sıch die Autoritätswahl nıcht
mıt einer Machtübertragung identifiziert, unı der Furst iın jedem Fall der
Keprasentant der Gemeininschatt 1St

Darüber hınaus 1St Vıtor1as Anfechtung einer polıtıschen Herrschaft der
kırchlichen Gewalt sowohl tür se1ne Auffassung der potestas reipublicae als
auch für 1ne Untersuchung des rsprungs der Staatsgewalt Vo oroßem
Interesse. In b  Jjener eıt yalt nämlıch, dass der apst nıcht LU als höchste
geistliche Autoriıtät, sondern auch als säkularer Herr der Welt
Macht übertragen konnte (dare botestatem), unı WTr als Delegatıon VOo

oben ach unten.’* Es 1St 1er nıcht nöt1ig, Vıtor1as Thesen, anhand derer
die Ablehnung der päpstlichen polıtischen Hoheıit begründet un: iın denen

demzufolge mıt anderen berüuhmten Vertretern der Scholastık übereın-
stiımmt,”” erklären, csOwelt 1I11iSeCIE Annäherung iın dieser Untersuchung
LUr die der natürliıchen Politizıtät entsprechende Beziehung zwıschen voll-
kommenen Gemeinschatten unı Trägern der Gewalt ın einer Vormacht-
stellung 1mM Auge hat“* In Anbetracht dieses Zıieles können Wel bedeutende

64 „De indıs“ un 11 wurden 1539 ausgearbeıtet.
7U Vel FYANCLISCO de Vitor1da, De indıs 1, 1L, 168

Vel Ders., De indıs 11, Zum „Mayorıitätsgesetz” beı 1ltor1a sıehe ders., De DOTESTLALE
cıvıalı 14

PF Es sel bemerkt, ass 1er eiıne doppelte Entgegensetzung mıt den Grundprinzipien
der Einrichtung einer Staatsgewalt (nach Vıtor1a) veht Vor allem weıcht e1ne Delegation eltens
einer tremden Ebene wesentlıchV der ursprünglichen Natur der „potestas” der „respublıca“
ab, deren teleologısche Pflichten VO. einem eıgenen rgan ertüllt werden sollen; zweıtens,
ın derselben Lıinie, 1mMm (segensatz ZULI kırchlichen Gewalt, kommt dıe Staatsgewalt VO. der
„respublica“ AL (oder wenligstens lıegt S1E ın ıhr) Auf jJeden Fall, findet dıe SOSPENANNLE Macht-
bewegung V ach ben

z Vel dıe These V FYANCISCO de Vitori1d, De indıs 1, 1L, „Dato quod Summus Pontihcex
haberet n sed L1 habet] talem POTLESLALEM secularem ın LOLO orbe, L1 DOSSEL C are
Princıpibus secularıbus“.

74 Bezüglıch der Auffassung der „SOCI1etas pertecta”, ın der dıe S UDTCINA potestas” wesentlıch
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4.3 De indis

In diesem für die Entwicklung des Völkerrechts so wesentlichen Werk kön-
nen nur wenige Ausführungen hinsichtlich des Ursprungs der Staatsgewalt 
aufgefunden werden.69

Was das Problem des Verhältnisses zwischen Gemeinschaft und Regierung 
im Allgemeinen betrifft, wurden Erwägungen angestellt, die aber die inner-
halb der Scholastik herrschende Meinung weder bestätigen noch widerlegen. 
So zum Beispiel die Behauptung, wonach die Mehrheit in einer respublica 
aufgrund der Schwierigkeit, die gesellschaftliche Einstimmigkeit zu errei-
chen, das Recht hat, einen Fürsten für die gesamte Gemeinschaft zu wählen 
(possent eligere principem). Dank dieses Rechts darf die Mitgliedsmehrheit 
für sich selbst einen Herrscher einrichten (constituere dominum)70, welcher 
demzufolge im Namen der Gemeinschaft und ihrer Autorität handelt (ergo 
gerit vicem et authoritatem illius)71. Wie schon gesagt, klären diese Urteile die 
spezifische Frage der vitorianischen Aufnahme oder Abweichung bezüglich 
der geläufigen Übertragungstheorie nicht, da sich die Autoritätswahl nicht 
mit einer Machtübertragung identifiziert, und der Fürst in jedem Fall der 
Repräsentant der Gemeinschaft ist.

Darüber hinaus ist Vitorias Anfechtung einer politischen Herrschaft der 
kirchlichen Gewalt sowohl für seine Auffassung der potestas reipublicae als 
auch für eine Untersuchung des Ursprungs der Staatsgewalt von großem 
Interesse. In jener Zeit galt nämlich, dass der Papst nicht nur als höchste 
geistliche Autorität, sondern auch als säkularer Herr der gesamten Welt 
Macht übertragen konnte (dare potestatem), und zwar als Delegation von 
oben nach unten.72 Es ist hier nicht nötig, Vitorias Thesen, anhand derer er 
die Ablehnung der päpstlichen politischen Hoheit begründet und in denen 
er demzufolge mit anderen berühmten Vertretern der Scholastik überein-
stimmt,73 zu erklären, soweit unsere Annäherung in dieser Untersuchung 
nur die der natürlichen Politizität entsprechende Beziehung zwischen voll-
kommenen Gemeinschaften und Trägern der Gewalt in einer Vormacht-
stellung im Auge hat74. In Anbetracht dieses Zieles können zwei bedeutende 

69 „De indis“ I und II wurden 1539 ausgearbeitet.
70 Vgl. Francisco de Vitoria, De indis I, II, 16.
71 Vgl. Ders., De indis II, 5. Zum „Majoritätsgesetz” bei Vitoria siehe ders., De potestate 

civili 14.
72 Es sei bemerkt, dass es hier um eine doppelte Entgegensetzung mit den Grundprinzipien 

der Einrichtung einer Staatsgewalt (nach Vitoria) geht. Vor allem weicht eine Delegation seitens 
einer fremden Ebene wesentlich von der ursprünglichen Natur der „potestas“ der „respublica“ 
ab, deren teleologische Pflichten von einem eigenen Organ erfüllt werden sollen; zweitens, 
in derselben Linie, im Gegensatz zur kirchlichen Gewalt, kommt die Staatsgewalt von der 
„respublica“ aus (oder wenigstens liegt sie in ihr): Auf jeden Fall, findet die sogenannte Macht-
bewegung von unten nach oben statt.

73 Vgl. die These von Francisco de Vitoria, De indis I, II, 4: „Dato quod Summus Pontificex 
haberet [n. b.: sed non habet] talem potestatem secularem in toto orbe, non posset eam dare 
principibus secularibus“.

74 Bezüglich der Auffassung der „societas perfecta“, in der die „suprema potestas“ wesentlich 
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Themen, die VO Vıtor1a auch ın diesem Werk behandelt werden, aufßer
cht velassen werden: Erstens das Recht, das dem apst mıt stichhaltiger
Begründung 1 Bereich des Christentums (dank se1iner ındırecta
über die <äkulare Ebene) zukommt, 1n einer Gemeıinschatt, deren Mitglieder
nach ıhrer Bekehrung 1ne christliche Regierung bıtten könnten, den 1n
Kraft behindliıchen Machthaber 1abzusetzen (auferre) un! stattdessen einen
yläubigen Fursten einzusetzen (eigentliıch „geben“ beziehungsweise dare)”
/weılıtens das Recht elines ın einem verechten Krıeg sıegreichen Fursten,
entweder SsCH unzulässıger Grausamkeıten VOo Selten der Besiegten oder
SCH eines unzweıtelhatten Rısıkos tür den zukünftigen Frieden, die
Regierung der besiegten Gemeiuinschaft ergreıfen (retinere princıpatum)
oder ıhren Fursten entternen (deponere) unı einen anderen einzusetzen
ponere T constitnere).”®

Es erg1ıbt sıch Ende dieser Abschnitte (4.2 unı 4.3) tolgendes Fazıt:
Vıtor1a erkennt verschiedene un: nıcht unbedeutende gemeinschaftliche
Wahlen beziehungsweise FEinsetzungen eines Machthabers A bel denen
keıine eigentliche Machtübertragung stattfindet, un! hält S1€e ftür gerecht-
tertigt.

Allgemeine Schlussfolgerung
An erster Stelle 1St unbestreıtbar, dass Vıtor1a ın der einz1gen auf den
rsprung der Staatsgewalt bezogenen Verwendung des Wortes transferre
ınnerhalb se1iner wichtigsten Werke 1ne Gewaltübertragung aAbweilst. Es
handelt sıch hıerbei 1ne tormelle unl kategorische Behauptung, dıe
eben iın diesem dem Kernpunkt vewıdmeten [OCUS angeführt wırd.

Unter den Fachwörtern, die Vıtor1a vebraucht un die aut den Gedanken
eilnes Wiıderspruches seiner Abweichung VO  am der klassıschen Gewaltüber-
tragungstheorı1e bringen könnten, I1NUS$S ohne Zweıtel ınsbesondere aut das
AYre /potestatem] hingewıiesen werden. Wır haben schon urz versucht, die
Vereinbarkeıt beziehungsweise Verbindung dieser un: anderer traglıcher
Ausdrücke mıiıt der tormellen These des Abschnuittes VOoO De potestate c1nalı
(sıehe 3.2) bewelsen. Bezüglıch des weltaus beträchtlicheren begrifflichen
Hındernisses, das die Kohärenz der vitorl1anıschen Lehre iın rage stellen
könnte und ‚WarTr dare potestatem), ware berücksichtigen, dass der apst,
der keıine polıtische Gewalt ausuübt, das Recht hat, der Gemeininschatt einen
Fursten veben are) Das bedeutet, dass 1ne nNnstanz exıstiert, die 1

einbezogen 1St, sıehe FYANCISCO de Vitorid, De indıs 1L, „Peritectum 1c ST quod 1cıtur
enım ımperfectum, CUl alıquıid deest; el CONtrarıo perfectum, CUl nıhıl deest. Est CI O perfecta
respublica aul comunıi1tas, ULaAC ST DECIL y 1c CST, UUaAC L1 ST alterıus respubliıcae Dals,
sed UUAC habet proprias leges, proprium consılıum el Dropri0s mag1istratus
/ Vel FYANCLISCO de Vitori1d, De indıs 1, ILL, 14 „Dare ıllıs princıpem christianum el auferre

alıos domınas inhideles“.
76 Vel FYANCLISCO de Viıtorid, De indıs 1L, 55, 5
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Themen, die von Vitoria auch in diesem Werk behandelt werden, außer 
Acht gelassen werden: Erstens das Recht, das dem Papst mit stichhaltiger 
Begründung im Bereich des Christentums (dank seiner potestas indirecta 
über die säkulare Ebene) zukommt, in einer Gemeinschaft, deren Mitglieder 
nach ihrer Bekehrung um eine christliche Regierung bitten könnten, den in 
Kraft befindlichen Machthaber abzusetzen (auferre) und stattdessen einen 
gläubigen Fürsten einzusetzen (eigentlich „geben“ beziehungsweise dare)75. 
Zweitens das Recht eines in einem gerechten Krieg siegreichen Fürsten, 
entweder wegen unzulässiger Grausamkeiten von Seiten der Besiegten oder 
wegen eines unzweifelhaften Risikos für den zukünftigen Frieden, die 
Regierung der besiegten Gemeinschaft zu ergreifen (retinere principatum) 
oder ihren Fürsten zu entfernen (deponere) und einen anderen einzusetzen 
(ponere et constituere).76

Es ergibt sich am Ende dieser Abschnitte (4.2 und 4.3) folgendes Fazit: 
Vitoria erkennt verschiedene – und nicht unbedeutende – gemeinschaftliche 
Wahlen beziehungsweise Einsetzungen eines Machthabers an, bei denen 
keine eigentliche Machtübertragung stattfindet, und hält sie für gerecht-
fertigt.

5. Allgemeine Schlussfolgerung

An erster Stelle ist es unbestreitbar, dass Vitoria in der einzigen auf den 
Ursprung der Staatsgewalt bezogenen Verwendung des Wortes transferre 
innerhalb seiner wichtigsten Werke eine Gewaltübertragung abweist. Es 
handelt sich hierbei um eine formelle und kategorische Behauptung, die 
eben in diesem dem Kernpunkt gewidmeten locus angeführt wird.

Unter den Fachwörtern, die Vitoria gebraucht und die auf den Gedanken 
eines Widerspruches zu seiner Abweichung von der klassischen Gewaltüber-
tragungstheorie bringen könnten, muss ohne Zweifel insbesondere auf das 
dare [potestatem] hingewiesen werden. Wir haben schon kurz versucht, die 
Vereinbarkeit beziehungsweise Verbindung dieser und anderer fraglicher 
Ausdrücke mit der formellen These des Abschnittes 8 von De potestate civili 
(siehe 3.2) zu beweisen. Bezüglich des weitaus beträchtlicheren begrifflichen 
Hindernisses, das die Kohärenz der vitorianischen Lehre in Frage stellen 
könnte (und zwar dare potestatem), wäre zu berücksichtigen, dass der Papst, 
der keine politische Gewalt ausübt, das Recht hat, der Gemeinschaft einen 
Fürsten zu geben (dare). Das bedeutet, dass eine Instanz existiert, die im 

einbezogen ist, siehe Francisco de Vitoria, De indis II, 7: „Perfectum id est quod totum. Dicitur 
enim imperfectum, cui aliquid deest; et e contrario perfectum, cui nihil deest. Est ergo perfecta 
respublica aut comunitas, quae est per se totum; id est, quae non est alterius respublicae pars, 
sed quae habet proprias leges, proprium consilium et proprios magistratus […]“.

75 Vgl. Francisco de Vitoria, De indis I, III, 14.: „Dare illis principem christianum et auferre 
alios dominos infideles“.

76 Vgl. Francisco de Vitoria, De indis II, 58, 59.
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polıtischen Bereich einen Machthaber einrichten kann, ohne vorher die
Trägerschaft der Staatsgewalt 1n Händen vehabt haben Hıeraus lässt siıch
tolgern, dass die legıtime Befugnis, einen Machthaber CTINENNEN, nıcht
unbedingt den ursprünglichen Besıitz dieser Gewalt einzuschließen raucht.
Dies bedeutet: Der Ausdruck A4Ye Potestatem bedeutet bel Vıtor1a weder
Delegatıon och Übertragung einer vorher ausgeübten Gewalt.

Des Weıteren enthält die Behauptung Vıtor1as, vyäbe nıcht Wwel Gewalt-
instanzen und WarTr die des Fursten un die der Gemeinschaftt), 1ne ımpl1-
71te Verneinung der VOo einıgen Vertretern der Schule verteidigten These
über die Ex1stenz einer ständıgen und 0S nach der Ernennung des Fursten
iın der Gemeinschaft liegenden unı bleibenden z habıtu. Vıtorli1as
Meınung ach 1St die einZ1Ige wırkliche dagegen b  jene, die der Furst
ausubt. Damlıt stellt die zukünftige Lehre VOo Martin de Azpilcueta un!
Ul1$ de Molına iın Frage, die U diese These vertreten.‘”

Es I1NUS$S 1er hinzugefügt werden, dass der vollständıge Sınn der vitor1a-
nıschen These über die Investitur des Fuüursten anhand der 1mM ext tolgenden
Entgegensetzung ZUuU Fall einer relig1ösen Bruderschaft erklärt werden
annn In ıhr 1St das vorzufinden, W 4S Vıtor1a eigentlich ablehnt, nämlıch,
dass die Staatsgewalt ausschlieflich ALLS der Gemeinschaft entspringt. Tat-
sächlich veschıeht dies 1mM Fall elines Klosters, un wurde schon 1n De potes-
LAate ecclestastica erwähnt. Der QESAMTE ext Vıtor1as enthält hiernach 1ne
hervorragende Folgerung, die als 1ne Art VOo Einwand DAaAN FA fettre der
These Su2irez’ velten kann, der zufolge die (ursprüngliche) Demokratie
als 1ne orm D  „Jure naturalı 110 praecıplente sed concedente“ betrachtet
werden 11055

Kkommen WI1r 1U urz ZU Erklärung des Textes.”® Vıtor1a zufolge
esteht der Unterschied zwıschen einer SsOCietAas herfecta (naturalıs) und
eliner Gruppe, deren Mitglieder einen Abt wählen (wıe 1m Fall el1nes Klosters)
darın, dass die Gewalt 1 ersten Fall kraft der vöttliıchen beziehungsweılse
der natürlichen (jesetze 1n der yespublica lıegt, während 1MmM zweıten Fall
die Brüder ach treiıem Ermessen 1ne DOSIt1LV begründete, blo{fißs vertraglich
veschlossene Autorı1ität wählen, wobel die QESAMTE Machtorganisation VOo

der Willkür der Wihlerschaft abhängt. Hıer wırd 1ne Art ursprünglicher
Koordination der Mitglieder dargestellt, ALULLS der alle anderen vemeılnschaft-
lıchen Gebilde als Gewaltstruktur) entspringen. ber dieses ursprünglıche,
horızontale Verhältnis 1St schon 1ne Gesellschaftstorm, iın der die Mıt-
olieder nıcht dazu verpflichtet sınd, ıhre ursprüngliıche Gleichrangigkeit

Ündern. Den viıtorl1anıschen Grundlagen menschlicher Ordnung vemäals

H FAN dieser rage beı Martin de Azpilcueta und U1Ss de Maolına vel. J. (YMUZ O YMUZ, Dıalectica
ontolögıca del poder politicoa, ın Zorrozd, (Heg.) Proyeccıones Sistemät1icas histör1icas de
la teorla SuAarecl1ana de la ley, Pamplona 2009, 186—17

78 Vel FYANCISCO de Vitori1d, De DOTESTLALE cıvalı vel auch den ben erwähnten Passus V
ders., Relectio 1L, De DOTLESTLALE eccles1astıca 1,
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politischen Bereich einen Machthaber einrichten kann, ohne vorher die 
Trägerschaft der Staatsgewalt in Händen gehabt zu haben. Hieraus lässt sich 
folgern, dass die legitime Befugnis, einen Machthaber zu ernennen, nicht 
unbedingt den ursprünglichen Besitz dieser Gewalt einzuschließen braucht. 
Dies bedeutet: Der Ausdruck dare potestatem bedeutet bei Vitoria weder 
Delegation noch Übertragung einer vorher ausgeübten Gewalt.

Des Weiteren enthält die Behauptung Vitorias, es gäbe nicht zwei Gewalt-
instanzen (und zwar die des Fürsten und die der Gemeinschaft), eine impli-
zite Verneinung der von einigen Vertretern der Schule verteidigten These 
über die Existenz einer ständigen und sogar nach der Ernennung des Fürsten 
in der Gemeinschaft liegenden und bleibenden potestas in habitu. Vitorias 
Meinung nach ist die einzige wirkliche potestas dagegen jene, die der Fürst 
ausübt. Damit stellt er die zukünftige Lehre von Martín de Azpilcueta und 
Luis de Molina in Frage, die genau diese These vertreten.77

Es muss hier hinzugefügt werden, dass der vollständige Sinn der vitoria-
nischen These über die Investitur des Fürsten anhand der im Text folgenden 
Entgegensetzung zum Fall einer religiösen Bruderschaft erklärt werden 
kann. In ihr ist das vorzufinden, was Vitoria eigentlich ablehnt, nämlich, 
dass die Staatsgewalt ausschließlich aus der Gemeinschaft entspringt. Tat-
sächlich geschieht dies im Fall eines Klosters, und wurde schon in De potes-
tate ecclesiastica erwähnt. Der gesamte Text Vitorias enthält hiernach eine 
hervorragende Folgerung, die als eine Art von Einwand avant la lettre der 
These Suárez’ gelten kann, der zufolge die (ursprüngliche) Demokratie 
als eine Form „jure naturali non praecipiente sed concedente“ betrachtet 
werden muss. 

Kommen wir nun kurz zur Erklärung des Textes.78 Vitoria zufolge 
besteht der Unterschied zwischen einer societas perfecta (naturalis) und 
einer Gruppe, deren Mitglieder einen Abt wählen (wie im Fall eines Klosters) 
darin, dass die Gewalt im ersten Fall kraft der göttlichen beziehungsweise 
der natürlichen Gesetze in der respublica liegt, während im zweiten Fall 
die Brüder nach freiem Ermessen eine positiv begründete, bloß vertraglich 
geschlossene Autorität wählen, wobei die gesamte Machtorganisation von 
der Willkür der Wählerschaft abhängt. Hier wird eine Art ursprünglicher 
Koordination der Mitglieder dargestellt, aus der alle anderen gemeinschaft-
lichen Gebilde (als Gewaltstruktur) entspringen. Aber dieses ursprüngliche, 
horizontale Verhältnis ist schon eine Gesellschaftsform, in der die Mit-
glieder nicht dazu verpflichtet sind, ihre ursprüngliche Gleichrangigkeit 
zu ändern. Den vitorianischen Grundlagen menschlicher Ordnung gemäß 

77 Zu dieser Frage bei Martín de Azpilcueta und Luis de Molina vgl. J.  Cruz Cruz, Dialéctica 
ontológica del poder político, in Mª I.  Zorroza, (Hg.): Proyecciones sistemáticas e históricas de 
la teoría suareciana de la ley, Pamplona 2009, 16–17.

78 Vgl. Francisco de Vitoria, De potestate civili 8; vgl. auch den oben erwähnten Passus von 
ders., Relectio II, De potestate ecclesiastica I, 6.
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trıtt ın diesem Fall die Gewalt LLUTL ALULLS der Gemeiuinschatt hervor (besser
QESAHT, N den Menschen): „illa [ potestate quidem aAb homiıinıbus“
Dagegen 1St iın der vespublica nıcht „Non iıta VCIO e  est”, da die Gewalt,
die iın der vespublica als solche jure divino T naturalı lıegt, dieselbe potestas
1St, die der Furst rechtmäfßig ausubt. Hıerzu sel bemerkt, dass diese Ableh-
HUn Vıtor1as nıcht aut die posıitive Bestimmung der Regierungsformen,
sondern auf die beliebige Natur aller Autorıitätsstrukturen abgesehen
VOoO der ursprünglichen Mitgliederkoordination zielt. Es erg1ıbt sıch also
tolgendes Fazıt: Vıtor1a welst die Stellungnahme ab, die die vespublica mıt
einer Versammlung, bel der keıine Unterordnung vorliegt, verwechselt.
Solch 1ne Stellungnahme 1STt namlıch 1i1ne grundlegende Voraussetzung,
die notwendigerweıise dazu tührt, jede Einrichtung el1nes Machtgebildes als
1ne ausschlieflich vertragliche Entscheidung betrachten, die sıch VOo

der (natürlıchen) ursprüngliıchen Freiheit entternt.

D1Ie Betrachtung der Posıtion Vıtori1as ALLS der Sıcht
der arıstotelischen Prinzıpien

W ıe WwWIr schon erklärt haben (sıehe 3.), legıtimıert die Gemeinschaft nach De
Potestate C101 den Weg ZU  — Regierung durch 1ne posıtıve, verfassungs-
rechtliche un: zustiımmende Berechtigung: ID7E Gemeinschaft vewährt dem
Fursten 1ne Legitimation OrıgINeE Pt titnlo, dass S1€e die Macht als solche
weder „überträgt“ och „übergibt“, sondern LUr einen Träger ermächtigt
SOWI1e bestimmt.

Um 1I11S5SeTE Interpretation, die spezifisch aut das Problem der Gewaltüber-
tragungsformel bel1 Vıtor1a abzıelt, unterstutzen, kann, da Francısco de
Vıtor1a eın echter Vertreter der arıstotelischen Überlieferung SCWESCH 1St,
e1in der arıstotelischen Philosophie nahes theoretisches Argument angeführt
werden.”? Arıstotelisch tormuliert hieße das Folgendes: IDIE 1St 1ne
Funktion, die als solche auszuüben oder anzuwenden 1st.5© IDIE (jemeıln-
schaft als stoffliche Ursache der aber, die also die Aktualıtät ıhrer
orm nıcht hat®', annn nıcht ırgendeine ausüben, da S1€e als bloßes
Vermoögen nıcht tahıg 1St, agıeren. Alleın das Seiende, sotern aktuell
exıstiert, annn handeln un: demzufolge eın eigentliches Subjekt 1mM Bereıich
der Praxıs ce1ın.®* Iso annn die Gemeinschaft als stoffliche Ursache auch

74 Dazu Janssen, Die Theorı1e des verechten Krieges 1m Denken des Francısco de Vıtor1a,
ın (Girunert/K. Seelman Hyg,), Di1e Ordnung der Praxıs, 21/-218; Iruyoly SErYd, 1tor1a
el la tradıtion scolastıque, ın Zarkd (Heg.) Aspects de la pensee medievale ans la pensee
polıtıque moderne, Parıs 1999, /3; Haggenmacher, La place de 1tor1a pbarmı les tondateurs
du droıt internatıional, ın VVAA, Actualıte de la penNsEeE Juridique de Francısco de Vıtor1a,
Brüssel 19858, 49

MÜ} Vel FYANCLISCO de Viıtorid, De DOTESTLALE cıvalı
Vel Ders., De DOTESTLALE cıvalı

S azu Widow, La democracıa Sto Tomaäs, ın Philosophica 212-215, ın dem
sıch der Autor mıt dieser rage beı 1tor1a beschättigt.
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tritt in diesem Fall die Gewalt nur aus der Gemeinschaft hervor (besser 
gesagt, aus den Menschen): „illa [potestate] quidem esset ab hominibus“. 
Dagegen ist es in der respublica nicht so: „Non ita vero est“, da die Gewalt, 
die in der respublica als solche jure divino et naturali liegt, dieselbe potestas 
ist, die der Fürst rechtmäßig ausübt. Hierzu sei bemerkt, dass diese Ableh-
nung Vitorias nicht auf die positive Bestimmung der Regierungsformen, 
sondern auf die beliebige Natur aller Autoritätsstrukturen – abgesehen 
von der ursprünglichen Mitgliederkoordination – zielt. Es ergibt sich also 
folgendes Fazit: Vitoria weist die Stellungnahme ab, die die respublica mit 
einer Versammlung, bei der keine Unterordnung vorliegt, verwechselt. 
Solch eine Stellungnahme ist nämlich eine grundlegende Voraussetzung, 
die notwendigerweise dazu führt, jede Einrichtung eines Machtgebildes als 
eine ausschließlich vertragliche Entscheidung zu betrachten, die sich von 
der (natürlichen) ursprünglichen Freiheit entfernt.

6.  Die Betrachtung der Position Vitorias aus der Sicht  
der aristotelischen Prinzipien 

Wie wir schon erklärt haben (siehe 3.), legitimiert die Gemeinschaft nach De 
potestate civili 8 den Weg zur Regierung durch eine positive, verfassungs-
rechtliche und zustimmende Berechtigung: Die Gemeinschaft gewährt dem 
Fürsten eine Legitimation ex origine et titulo, so dass sie die Macht als solche 
weder „überträgt“ noch „übergibt“, sondern nur einen Träger ermächtigt 
sowie bestimmt.

Um unsere Interpretation, die spezifisch auf das Problem der Gewaltüber-
tragungsformel bei Vitoria abzielt, zu unterstützen, kann, da Francisco de 
Vitoria ein echter Vertreter der aristotelischen Überlieferung gewesen ist, 
ein der aristotelischen Philosophie nahes theoretisches Argument angeführt 
werden.79 Aristotelisch formuliert hieße das Folgendes: Die potestas ist eine 
Funktion, die als solche auszuüben oder anzuwenden ist.80 Die Gemein-
schaft als stoffliche Ursache der potestas aber, die also die Aktualität ihrer 
Form nicht hat81, kann nicht irgendeine potestas ausüben, da sie als bloßes 
Vermögen nicht fähig ist, zu agieren. Allein das Seiende, sofern es aktuell 
existiert, kann handeln und demzufolge ein eigentliches Subjekt im Bereich 
der Praxis sein.82 Also kann die Gemeinschaft als stoffliche Ursache auch 

79 Dazu D.  Janssen, Die Theorie des gerechten Krieges im Denken des Francisco de Vitoria, 
in F.  Grunert/K.  Seelman (Hgg.), Die Ordnung der Praxis, 217–218; A.  Truyol y Serra, Vitoria 
et la tradition scolastique, in Y.  Ch.  Zarka (Hg.): Aspects de la pensée médiévale dans la pensée 
politique moderne, Paris 1999, 73; P.  Haggenmacher, La place de Vitoria parmi les fondateurs 
du droit international, in VVAA, Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria, 
Brüssel 1988, 49.

80 Vgl. Francisco de Vitoria, De potestate civili 12.
81 Vgl. Ders., De potestate civili 7.
82 Dazu J.  A.  Widow, La democracia en Sto. Tomás, in Philosophica 1 (1978) 212–213, in dem 

sich der Autor mit dieser Frage bei Vitoria beschäftigt.
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nıcht die Aufgabe der Regzerung (wıe die hotestas) 1 Sinne über-
LYAQEN. Daraus tolgt letztlich: Vıtor1as Ablehnung der Gewaltübertragung
vonselten der Gemeinschaft wırd nıcht aut einer taktıschen, sondern aut
einer prinzıpiellen Ebene begründet.

Summary
According Vıtor1a’s tormal assertion, the polıtical communıty does NOT
transter Its orıgınalÖ the ruler iın charge; theV, the CO1I11-

munıty c  non POLESTALEM, sed propriam authoritatem 1n transtert”
(De potestate C104l 8) Theretore, the respublica legitimızes the overnmen
through posıtıve, constitutional, consensual authorization, that the
communıty neıther “rtransters” 1LLOT “cedes” 1ts Ö such, but only
authoriızes determıines the entitled CISON.

However, the crıitics of Vıtor1a’s STAaAtementTt do NOT about Its iınter-
pretation. Some of them detend the orıginalıty of the thesis, while others
deny thıs orıginalıty and attrıbute “+he theory of translatıo” also Vıto-
r19; explaın the meanıng of De Potestiate C104l by of historical,
non-essenti1al controversles.

The a1m ot thıs artıcle 15 elucıdate Vıtor1a’s posıtion regardıng the
ımmediate or1ıg1ın of polıticalÖ
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nicht die Aufgabe der Regierung (wie die potestas) im strengen Sinne über-
tragen. Daraus folgt letztlich: Vitorias Ablehnung der Gewaltübertragung 
vonseiten der Gemeinschaft wird nicht auf einer faktischen, sondern auf 
einer prinzipiellen Ebene begründet.

Summary

According to Vitoria’s formal assertion, the political community does not 
transfer its original power to the ruler in charge; on the contrary, the com-
munity “non potestatem, sed propriam authoritatem in regem transfert” 
(De potestate civili 8). Therefore, the respublica legitimizes the government 
through a positive, constitutional, consensual authorization, so that the 
community neither “transfers” nor “cedes” its power as such, but only 
authorizes or determines the entitled person.

However, the critics of Vitoria’s statement do not agree about its inter-
pretation. Some of them defend the originality of the thesis, while others 
deny this originality and attribute “the theory of translatio” also to Vito-
ria; or explain the meaning of De potestate civili 8 by means of historical, 
non-essential controversies.

The aim of this article is to elucidate Vitoria’s position regarding the 
immediate origin of political power.


